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Creliebte Brúder!

Die Worte unseres ehrw.\ Grossmeisterstellvertreters, welche er 
anlasslich dér Offizierswakl unserer P] beim daraaf folgenden Bru- 
dermable gesprochen, habén die Aufgaben dér M rei und die Phasen 
ihrer seitherigen und ferneren Entwickélúng in mustergiltiger Weise 
geschildert. Nicht das Umfasseuwollen einer gauzen Welt, nicht das 
ziellose Haschen nach den bunten Schmetterlingen einer regen Phan- 
tasie, nach farbenschillernden Ideálén, die jedock nur ein ephemeres 
Dasein fristen, — sondern ernste Ariéit, das i-uhige, klare, nüchterne 
Nacheinander können unserém Wirken Stetigkeit, unseren Ideeu den 
nöthigen festen und praktischen Halt gébén. Habén wir erst eine 
gute Idee in das praktische Leben verpflanzt, ihr die Grundbedingun- 
gen ihrer Existenz und dér Fortentwicklung aus sich selbst gegeben, 
dann können wir getrost an ein zweites Werk schreiten; dér Segen 
des B.\ A .-. W.\ wird sicheriich auch auf diesem Werke ruhen.

Die M.'.rei in Ungarn hatte bis heute die mit dér Jugendeines so 
grossartig angelegten Organismus nothwendig verbundenen Kinder- 
krankheiten zu überwinden; und wollte gleich mancher unberufene 
Arzt in kritischen Fallen den Kopf bedachtig schütteln, und dem 
Kinde kein gedeihliches Leben prognosticiren — so maehte das Kind 
gleicliwohl allé Prognosen zu Schanden, gedieh fürtreffllich, und 
ist heute bereits im kriiftigen Jünglingsalter, und in dér Lage etwas 
Tüchtiges leisten zu Können, leisten zu wóllen.

Dieses Stádium, in welchem die Elasticitat des Geistes mit dér 
Spanukraft dér physischen Krafte gleichen Schritt halt, ist für die 
intellectuelle Fortbildung uud für die gedeihliclie Arbeit das gün- 
stigste; doch bedingt es auch die grösste Vorsicht in dér W ahl dér 
Arleitsóbjecte, in dér Bestimmung des Berufes. Hier darf nicht alléin 
dér W ille dér Eltern oder Yorgesetzten maassgebend sein —  auch unsere
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Neigungen, unsere angeborenen Talente habén hiebei ein gewichtiges, 
maassgebendes W ort mit dreinzusprechen. Strengen Tadel verdient 
jedocb dér Müssiggang und die planlose Unthatigkeit in diesem Altér, 
bemben sie nun aut dem Verschulden welchen Pactors immer.

Unsere junge M.'.reihat sieh wiederholt bittér daríiber beschwert, 
dass ihr keine Gelegenheit zűr ernsten Arbeit, zűr Erprobung ihrer 
Tüchtigkeit geboten sei. Jedes ihrer Mitglieder harrt des Signales, 
um etwas Grösseres, Gemeinniitziges schaffeu zu lielfen, und allé 
Q Q  streben solch ein Lebenszeichen zu gébén, welches dem Vater- 
lande zum Wohle, dér M.'.rei aber zűr Éhre und Ruhme gereicheu 
würde.

Was Wunder nun, weuu in Ermangelung solcher Arbeiten, die, 
wenn noch so geistreich discutirten Erörterungen streng m.'.rischer 
d. h. ritueller Fragen — nicht die gahuende Langeweile aus unsern 
Tempeln zu bannen yermögen, und dér sparliche Besuch gerade von 
Seite solcher Elemente, welcbe am Fortbaue dér königlichen Kunst 
mitzuwirken in erster Reihe berufen sind, Zeugniss dafiir ablegt, dass 
die M.'.rei nicht den rechten Weg eingeschlagen, dass die Schuld an 
dieser Apathie in dér unrichtigen Auffassung des Logenlebens und 
Wirkens liege.

Dabei beklagen wir auch aus gleichen Griinden das disparate 
Vorgehen dér Riten, die Spaltung im Bereiche einer Lelire, welche 
nur die Liebe, Einheit und Eintracht zu fördern berufen ist.

Wir kennen alsó das Uebel, kennen aber auch die Mittel seiner 
Abhilfe; wir wissen es, dass zűr Einigung dér Riten, zum Heranzie 
hen aller heute unthatig feiernden Elemente grosse Ideen und das 
Handanlegen an die VerwirJdicJiung derselben genügen.

Doch eben diese grosse Ideen wissen wir nicht zu beschaffen. 
W ir harren ihrer, wie die Juden des Messiás harren, wie wir noch 
heute Wunder herbei wünschen; wir erwarten, dass sie von selbst, 
von óben kommen. Und oft hörte ich in der That die Idee verfechten, 
dér G r;. Or;. alléin sei berufen uns die Ideen, die grossen Prinzipien 
unserer m.'.rischen Arbeiten auf dem Prasentirteller entgegen zu 
bringen, ja sie uns wie gebratene Tauben in den Mund fliegen zu 
lasseu.

Nun will ich gerne zugeben, dass dies eine höchst bequemer 
Ausweg sei, und die eigene Geistestragheit trefflich maskire, doch 
bleibt diese Ausflucht nach zwei Richtungen hin eine verfehlte. Y or 
Allém mahnt sie an das bereits langst über Bord geworfene geistige 
Bevormundungssystem dér „allwissenden“ hohen Obrigkeit, welches
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so traurige Folgen nacli sich gezogen, danu aber lahmt und erstickt sie 
anch jede Selbstthatigkeit im Bereiche dér souverainen — Ich
werde alsó Anregungen vöm Gr.'. ()r.\ oder dem G r/. Conseil gerne 
annehmen, nie jedoch dieselben ausschliesslich von dórt erwarten. Die 
Idee, die wir selbst gefasst, gezeitigt und verwirklickt, bleibt unser 
■Schoosskind, mit dem wir uns stets assitniliren, das unserer zartlich- 
steu Fürsorge umso gewisser ist, als wir stets stolz darauf sind, sie als 
unser ureigenes Geistesproduct anerkannt zu selien.

Pflickt eines Jeden von uns ist es alsó den Bau im m/.rischen 
Geiste nicht alléin an uns und unserer nachsten Umgebuug fortzu- 
führen, sondern auch über dies hinaus dahin zu wirken, dass die 
M /.rei befruchtend und anregend den Gesammtinteressen diene. 
Daun wird die M /.rei das Treibhaus sein, in welchem die edelsten 
geistigen Früchte gezeitigt, die zártén Pflanzchen dér empor keimen- 
den Ideen aber vor dem rauhen Norde bewahrt werden, bis sie sich 
geuiigend gekraftigt, um mit ihrem Wurzelwerke in mildern Zeiten 
dér miitterlichen Erde: dem profánén Lében anvertraut zu werden, 
damit sie Schösslinge treiben und seinerzeit reichen Lohn für die an- 
gewandte emsige Pílege spenden mögen.

Was nun an dériéi Ideen in das m/.rische Rituálé hineinpasse, 
was profán sei, —  das darf nicht allzu kritisck beurtheilt werden. 
Ich vindicire für die M /.rei Alles, was gross, was edel, humán und den 
Zwecken des Fortschrittes und dér Gesittung dér Menschheit fór- 
derlich ist —  auch wenn es in das Rituálé nicht ganz passt. Grosse 
und edle Geister, die vielbewunderten Propheten und Erlöser dér 
Menschheit hielten in ihrem Wirken stets nur des W ohl dér Ge- 
sammtheit vor Augen. Und könnte mán dér M /.rei etwas Glor- 
reicheres nachsagen, als dass sie das geistige und leibliche W ohl dér 
Menschheit angestrebt und zu verwirklichen geholfen ? dass sie das 
„irdische Jammerthal11 dér Kirche wieder, wie die Sage dies vöm 
goldeuen Zeitalter berichtet, zum Wohnsitze dér Freude, des Glückes 
und dér Zufriedenheit, dér Hachstenliebe und BrüderlicMeit, aber 
auch dér Wissenschaften und heiteren Künste umzugestalten be- 
strebt ist ?

Daun muss aber auch nothwendigerweise jede Thatigkeit des 
Maurers, durch welche er das geistige und leibliche W ohl dér 
Menschheit fördert, in den Kreis dér Aufgaben dér Freimaurerei fallen. 
Und je allgemeiner, umfassender dieses Wirken, um so leichter erzielt 
es die Einigung aller Jünger dér kgl. Kunst, den sittlichen Kern und 
geistigen Halt des Maurerthums —  um so leichter erwirbt es den
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alleinigen Lohu, den das Maurerthum anstreben darf: die ungetheilte 
Ancrkennung dér M it- und Nachwelt.

Nehmen Sie es mir aus den obangefübrten Gründeu nicht iibel. 
wenn icb, einer dér Jüngsten unter den Arbeitern dieser Bauhütte, 
eine solche Idee hier entwickle, welche auf die Gesammtheit dér 
M.’.rei einwirken, und jvon ihren schützenden Fittigen geleitet in das 
praktische Leben verpflanzt werden soll. Es entspricht dem maureiv. 
Geiste, dér keiue bierarchisclie Unterorduung kennt, dass auf 
dér Lehrling Bausteine zum Tempel Salomonis tragen dürfe — 
Steine, die mit das Fundament bilden, beruteu die stolzen himmel- 
anstrebenden Pfeiler zu tragen.

Und sollte es mir gelingen Ibr Interessé für die nacbf'olgende 
Erörterung anzuregen, Sie für meinen Vorscblag zu gewinnen, daun 
bat die M.’ .rei auf einem neuen Felde dér Humanitat eine grosse, 
unblutige Seblacbt geschlagen, einen neuen Ebrenpreis errungen. 
Dann hat sie aber auch bekundet, wie anregend dieser Verband auf 
seine Jünger wirke, da er ibnen Gelegenbeit bietet, zu lebren und zu 
lemen, sicn und Andere zu vervollkommen.

Denn Wissenschaft ist beute Maciit, und dass die M.’ .rei von 
jeher dér inuigstbefreundete Scliirmer und Schntzer dér Wissen­
schaft gewesen, dérén ideale Lehren sie dem praktiscben Leben zu- 
zuführen und verwirkliehen gebolfeu —  das bat auch ihren Triumph 
über allé Anfeindungen dér Kircbe und kurzsichtiger Macbthaber 
herbeigefübrt. Wahrend das Patrimonium Petri von Tag zu Tag 
ohumacbtigere Anathemata gégén Fortschritt, Licbt und Wissen­
schaft scbleudert, und nur nocli von dér Erinnerung an ein Canossa 
zehret, das nie íviederkehrt — erbebt die M.’ .rei unter dem Schutze 
des Zeitgeistes und einsicbtsvoller Regenten von Tag zu Tag kühner 
und freier ihr Haupt, das kein Licbt zu scheuen hat, niehrt sich die 
Zabl ihrer Anhanger die „durch Wahrbeit zűr Klarbeit, durch Klar- 
heit zűr Freiheit11 gelaugen wollen.

Diesem Ziele seieu auch die nachfolgenden Blatter gewidmet —  
mögen sie bei Ihnen eine gute Statte finden.

Dér Gegenstand meines heutigen Yortrages ist nicht neu und 
nicht icb bin dér Erste, dér Ihre freundliche Anfmerksamkeit auf 
denselben zu lenken berufen ist. Die grössten Geistesberoen babén an 
dieser eminent liumanitairen, und dabei das W ohl und Wehe dér 
bürgerlicben Gesellscbaft in nicht geringem Maasse berührenden 
Frage sich abgemüht, eine zahllose Folianten füllende Literatur zu
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ihrer Lösung beigetragen. Meine Aufgabe bleibt es nur Ihr Interessé 
derart anzufachen, dass auch unser geliebtes Vaterland den Segnungeu 
von Institutionen thuulichst rasch ersclilossen werde, welche in cul- 
turell fortgeschrittenern Staaten bereits laugst Fragen zu sein aufge- 
liört, und dórt ebenso wie die freiheitlichen Institutionen zum Ge- 
meingute geworden sind.

Ich rege die Frage dér Strafreform und in Verbindung be- 
ziehungsiveise praktischer Ausführung derselben dér Oründung von 
Gefangnissvereinen in Ungarn an.

Bevor ich jedoch au die Entwickelung und historische Begriin- 
dung meines Thema’s gelange, sei es mir vergönnt, Ihnen darzutliuu, 
wie diese Frage volle Bereclitigung habé in Maurerkreisen discutirt 
und durch die M.'.rei in das profáné Leben als Institution verpflanzt 
zu werden. Ich will sodann einen kurzen historischen Abriss dér 
Strafe vöm Urbeginue bis auf den heutigen Tag entwerfen, das fort- 
schrittliche Wirken dér Humanitát auf dem Gebiete des Strafrechtes 
Ihnen darthun, zugleich aber an dér Eand des untrüglichsten Lehr- 
meisters, dér Geschichtc, Ihnen die Nothwendigkeit dér maurerischen 
Inangriífnahme des Reformwerkes in unserem Vaterlande darthun, 
wo eine snlche That als Bettung dér Geséllschaft begrüsst werden 
mnss.

Wenngleich ich fiihle, dass Viele von Ihnen als Laien dem 
Gegenstande ferner steheu, so weiss ich doch, dass die Gefühle, die 
mich in dieser Stunde mit voller Weihe beseelen auch zu Ihren Bru- 
derherzen Eingang fiúdén werden, dass meiner Ueberzeuguug : es sei 
die Stunde gekommen, wo einhellig, rasch und ohne Zaudern das 
Werk in Augriff genommen werden müsse, Ihr Humanitatssinn sich 
nicht verschliessen werde, — auch wenn meine Feder nur meinem 
gátén Willen Ausdi'uck verleihen sollte, ohne den Gegenstand selbst 
in einer seiuer würdigen Weise erschoepfend beleuchten zu können.

I.
Die Freimaurerei, als gesellschaftliche Verbindung aufgefasst, 

fiihrt ein doppeltes: ein Leben nach innen und aussen; ersteres in 
ihren Arbeiten und ihren brüderlichen Verbindungen: letzteres in 
den Bückwirkungen dér M.'.rei auf die profáné Welt.

Durch ihre bewundernswürdige Organisation weiss sie Reich und 
Arm, den Gelehrten und Künstler mit dem schlichten Handwerker, 
Fürsten mit Büi'gersleuten zu eiuem gemeinsamen Bunde zu vereini- 
gen, bei welchem blos Adél dér Gesinnung, Humanitatssinn, mackello-
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ser Character unddas Streben nacli innerer Lauterung den Kitt bilden, 
welcher allé Vorurtbeile dér profánén W elt von selbst ausschliesst. Die 
Gleichstellung aller Briider, dér Ernst, die Würde und dér moralische 
Gehalt unserer Arbeiten und dér geistige Contact mit den Edelsten 
uud Besten, die wir von jeber nur im Láger dér M.'.rei zu sucben 
gewohnt sind, die nnsere Reihen scbon aurch ibre Anwesenheit nicbt 
unerbeblicb verstarken, —  all’ diese Momente regen an, beseelen zűr 
Nacheiferung und bieten Jedem unbewusst oder bewusst ein geistiges 
Capital, das ibm, will er otfen gégén sicb selbst sein, ausserbalb dieses 
Bundes vorentbalten geblieben ware, ihu dér Vervollkommnung ferner 
gerückt hiitte.

Können wir dann aber so blind sein, und beliaupten oder gar 
verfecbten wollen, dass dieses geistige Pfund nicbt aucb ausserbalb dér 
M.'.rei verwerthet werden diirfe? Können wir unsere maurerische 
Individualitat derart abstreifen, dass wir das Gute, das sich in uns im 
Bundeentwickelt, im profánén Leben binter Scbloss und Riegel haltén 
können? Wird nicbt unsere La ateruug auch liier sich in jeder unserer 
Handlungen kund gébén ? Sollen wir den köstlicben Kern, welcben 
die M.'.rei birgt, in die rauhe exclusive Schaale des Rituálé bannen ?

Sicherlich nicht; aucb die Perle bedarf des Lichtes, um durcb 
ihren Glanz die Augen uud die Bewunderung Aller auf sicb zu zieben, 
wem wollte es beikoimnen, sie in ihrem Geháuse zu bergen V Eben so 
muss aber alles, was in uns durcb die M.'.rei Edles wacli gerufenund 
entwickelt wurde, seinen W eg in die profáné W elt iinden —  ist dies 
docli schon durcb unsere menscblicbe Schwacbe bedingt.

Dadurebaber, dass die M.'.rei in genialer Weise die beiden Haupt- 
hindernisse des briiderlichen oder geselligen Verkehres: Politik und Iíe- 
ligion aus dem Bereiche ihrer Discussion verbannte, — hat sie den ver­
sebieden artigsten Elementen die brüderliche Annaherung ermöglicht. 
Und so seben wir denn ibre Mitglieder sich auf dem Gebiete dér Be- 
kampfung socialer Vorurtbeile immer euger aneinander schaaren und 
in W irklicbkeit im maureriseben wie im profánén Leben die Kette 
bilden, welche uns nacli den Rituálé symbolisch vereint. Und Dank dér 
Freibeit, welche die M.'. rei ihren Jüngern in ibrem Thun und Lasseu 
gewahret, braucben wir das Passwort unserer Z eit: die A riéit an dér 
Niederreissung dér Vorurtheile nach oben und untén, und dér Reform 
im Geiste dér Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht geheim 
zu haltén, —  allé Hande können auch im profánén Leben diese Kette 
schliessen und an ihrer Yerwirklicbung mitarbeiten.

Denn die M.'.rei verschliesst sich dér Lösungder socialen Fragen



9

uicht; sie setzt dér Thatenlust ilirer Mitglieder keine Schranken. 
Sie fordert blos von dér Idee, die ibre Mitbilfe in Anspruch nim m t: 
Venveile, auf dass ich didi p rü fe : Trágst du Jceinen Zwist zwischen 
Brúder und Brúder, wirkest du an dér Veredlung und Verbesserung 
dér Menschheit, an Einführung besserer gesellschaftlicher Einrich- 
tungen mit, dann geleitet dich mein Segen, meine kraftigste Förde- 
rung. Weist dieses Wirkeu die Nothwendigkeit dér M.'.rei nicht schla- 
gend nacli, als es Tausende papstlicher Bannbullen, Inquisition 
und Scheiterhaufen far die Kirche je vermocht ?

Kann es aber eine social bedeutendere, jeden Partbeistandpunkt 
mebr ausschliessende, sittlich unanfeditbarere Frage gébén, als es 
eben die Strafreform  ist ? Bedenken sie geliebte Briider, dass wir 
auch den gefallenen Brúder nicht aus unserer Gemeinschaft aus- 
stosseu, vielmehr ibn auch dann noch als unsern Brúder ansehen müs- 
sen, den wirliebevoll emporzuheben, zubessern, zutrösten,seineselbst- 
verschuldete Strafe zu lindern und ibn dér Gesellschaft als nützlicbes 
Mitglied wiederzuscbenken berufen sind! Bedenken Sie, dass vorzugs- 
weise hierzulande dér Engel dér Humanitaf an die Kerkerthüren bisher 
vergebens gepocht, dass barbarische Institutionen die vielgepriesene Ci- 
vilisation dér Gégénwart bei uns noch iminer schanden; dass die Ge­
sellschaft zwischen politischen und socialen Yergehen, zwischen Yer- 
brechenaus Leideuscbaft und gemeinen Trieben, zwischen verstockten 
Sündern und Neulingen auf dér Bahn des Lasters noch keinen TJnter- 
schied maciit, ja  bei dem gegenwartigen Zustande unserer Kerker und 
Zuclithauser nicht machen kann. Bedenken Sie, dass die Gesellschaft 
nur ihr eigenes Interessé wahrt und in ernster Reihe sich selbst einen 
Idienst erweist, wenn sie die Brntstatten und hőben Schulen des Las­
ters, als welche wir unsere Strafanstalten offen erkennen, beseitigt und 
eine dér Grundursacben dér acuten Yersclilimmeruug unserer socialen 
Zustande ausmerzt; das es in ikrem Interessé liegt ihren Abhub zu 
entfernen und die Strafe, welche sie dem Verbrecher angedeihenlassen 
will. nicht m  einer Strafe für sich selbst umzugestalten.

Gedenken Sie dér unschuldigen Angehörigen des Straöiugs, die 
von dér Strafe desselben physisch und moralisch vielleicht am har- 
testen betroffen werden — und ich frage jeden Maun vou Herz und 
Gemütli, dér das Wort „Humanitat“ nicht blos gedankeulos auf den 
Lippen führt, vielmehr mit sittlichem Ernste an dér Besserung un­
serer socialen Zustande, an dér Beseitigung dér letzteu Reste dér s. g. 
„guten altén Zeit4* mitwirkeu will -— ich frage ibn, ob diese Zustande 
keine dringende Reform, keine schleunige Abhilfe erheischen, ob wir
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hier nicht ein Féld dér Arbeit vor uus babén, wie es für unser mau- 
rerisches Wirken nicbt günstiger gedacbt werden kann ?

W er mir aber entgegnen wollte, dass hier nicht Einzelne oder 
Corporationen Hand anlegen dürften, vielmehr die Initiative und 
Ausführung dem Staate überlassen werden müsse, den antworte ich 
mit Iherings, seinem berübmten „Kampf ums Recht“ entlehnten 
W orten :

„Eine Nation ist scbliesslich nur die Summe aller einzelnen In - 
dividuen, und wie die einzelnen Individuen fülűén, denken und háti­
déin, so fülűit, denkt und handelt die Nation.“

„Dieser Idealismus des gesunden Recbtsgefiihles würdesein eige- 
nes Fundament untergraben, wenn er sicb darauf beschrankte, lediglich 
sein eigenes Recbt zu vertbeidigen, im Uebrigen aber an Aufrecht- 
haltung von Recht und Ordnung kehien Antheil nahme.“

leb ziehe iiberdies die Selbsthilfe jederzeit dér Staatshilfe v o r ; 
Selbsthilfe hat England und Amerika zu den bedeuteudsten Staaten, 
zu den Yorbildern jeglicher Reform gemacht, und sie das, was wir 
heute noch a Is Utopien anseben, rasch verwirklichen lassen. —  Dér 
Staat fólgt und muss dem Druclce dér öffentlichen Meinung fóigen 
—  wir aber viüssen diese vorbereiten und selbstthatig Hand aus 
Werk légén, dann wird und muss uus dér Staat die Arbeit erleiclitern, 
seine Institutionen uns anpassen.

Ist nun Jemand bernien, die Reformén auf diesem Gebiete bei 
uns einzuleiten, so ist es die M.-.rei in ihrer Wirksamkeitnach Aussen. 
Jung, thatkraftig, brennt sie vor Begierde ihre Kraft an ebiem gros- 
sen Probleme zu versucben ; sie verfiigt über die nothwendigen Ele- 
mente aus allén Schicbten dér Gesellscbaft, über Verbindungen, die 
sich über das ganze Land erstrecken, über Mitglieder die den nötki- 
gen Ernst uud Einfluss besitzen, um das Saamenkorn iiberall hinaus 
zu tragen, —  hald fiadét es einen jungfraulichen Urboden, wo es lustig 
in Halme scbiessen und die Mühen des Saemannes tausendfach vergelten 
kann. Dér Bódén aber, den wiv dér Cultur gewonnen, er wird zűr 
Statte, wo Humanitat, Gesittung und Menscbenliebe ibren bleibenden 
Aufentbalt nehiren.

Gestatten Sie mir nun nacli Erörterung dieser Frage vöm mau- 
reriscben Standpunkte, einen historisclien Abriss dér menscblicben 
Verirrungen auf dem Strafgebiete Ibnen zu liefern.
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Die Strafe für begangene Verbrechen oder Vergeben ist so alt 
als das Menscbengesckleckt. Und können wir aus den in dieser Be- 
ziehung ganzlich mangelndeu Ueberlieferungen dér erst durcb die 
genialen Forscbungen dér Neuzeit erseblossenen, durch die Wissenscbaft 
uns nahe gerückten vorbiblischen Urzeit aucb keine solchen Straffalle 
oder gar Spielarten dér Strafe anfübren, so bietet uns die Bibéi, die 
indisclien Sagenbücher (Yeda’s) die lehrreicben Aüfzeichnungen dér 
Aegypter, und die Wahrnebniungen nnter den, dér Urstufe des 
Menschen am Nachsten stebenden Indianern, Hegem und Fidschi- 
insulanern genügenden Stoff zűr Beurtbeiluug dér Yerhaltnisse in 
den Zeiten, wo das Urtbeil und die Erfahrung das Menschen nocli in 
dér Wiege gelegen.

Allé diese Quellén weisen auf ein ursprüuglich patriarchaliscbes 
Verhaltniss, wie wir es gégénwartig bei den Nomadenvöllcern Asiens 
oder bei unseren europaiseben Zigeunern noeh wahrnehmen. Ein 
Hauptling sprach Recbt im Kreise dér ihm Untergebenen, dér Pu­
tri arcli im Kreise seiner Familie.

Dass die Strafe so alt sei, als das Menschengescblecbt, beweisen 
uns die na'iven Erzahlungen dér Bibéi, in welcher scbon Adant und 
Éva für ihren Siindenfall, durcb das Urtbeil ,,du sollst im Scbweisse 
deines Ange.sichtes dein Brod verdienen“ ; die Scblange für ihre 
geistige Urhéberschaft und Yorschubleistung durcb Leibesstrafen ge- 
zücbtigt wurde, tvabrend wir das Exil und das Brandmal dér 
Schande, von welchem die spateren Gesetzgeber die Brandmarkungen 
herleiteten, in Kain verkörpert seben. Docb fiúdén wir, dass die 
Todesstrafe in dem embryonalen Entwiklungstadium dér gesellscbaft- 
lichen Gtruppirungen etwas Unbekanntes war.

Einerseits war dér Recbtssinn zu jener Zeit noch zu wenig 
ausgebildet, oder besser gesagt, nocb unverdorben, das Mein und 
Dein nicbt streitig wie heute und darum die Vergehen blos auf 
falschem Ehrgeize, Leiden scbaft, oder rober Gewalt beruhend — 
anderseits aber war es immer ein Familienmitglied, das zűr Strafe 
gezogen wurde, das alsó durch Verstossung aus diesem Verbande, 
durch die Preisgebung zu einer Zeit, wo jeder Einzelne auf die Mit- 
biilfe des Anderen doppelt angewiesen war, auf das Empfindlichste, 
aber aueh Gerechteste bestraft wurde.

Dieser Zustand zog naturgemass, bei Vermehrung dér Bevöl- 
kerung, den zwischen den Einzelnen entstehenden zahlreicben Rei-

II.
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bungen und Interessenstörungen, und dem Hangé des in Gesellschaft 
lebenden Menschen zum Bősen, bei dem Streben sein Interessé auf 
Unkosten dér Interessen seiner Nebenmenselien zűr Geltuug zu brin- 
gen — das Faustreclit, diese primitivste Form dér Selbsthilfe und 
die Blutrache, das jus talionis nacb sich. EinzelDe Familien oder Ge- 
schlecliter, die gegenseitig sich Unreclit zufiigten, brachten das Aug’- 
um Auge-, Zahn- um Zabnrecht gegenseitig in Anwendung, welcher 
Kampf nicht selten zűr Vernichtung ganzer Gescblechter fübrte. 
Und mán wahne nicht, dass dies Princip blos in vorhistorischer Zeit 
bestanden —  lángé nachdem die Staatsgewalt das Strafrecht aus- 
schliesslicli an sicb gerissen, befehdeten sich die am Herkommen 
íesthaltenden und einer ohnmachtigen Staatsgewalt unterthanen 
Völker in wilder Blutrache und dieser „Yendetta11 begegnen wir 
beispielsweise noch heute auf dér Insel Corsica. Und sind die Duelle, 
wenugleich gesetzlich verboten, doch noch immer als ritterliches H it­
tel zűr Tilgung dér Schmach durch die verkehrten Ansichten dér 
Gesellschaft sanctionirt —• nicht auch heute noch die Ueberreste des 
Faustrechtes, dér Nothwehr, zűr Herstellung dér seitens des Staates 
nicht gentigend geschützten Éhre ?

Das Alterthum kannte keine Freiheitstrafen. Hatte ein Ver- 
brecher, ob politischer oder gemeinrechtlicher Art ein strafwürdiges 
Yerbrechen begangen, so wurde an ihm, als die Gesellschaft hereit* 
durch Bildung von Staaten ihren Einfluss auf das W ohl und Wehe 
ihrer Biirger auszuüben begann — dér Tód vollzogen. War es dage- 
gen ein Verbrechen, worauf nicht dér Tód stand, so erfolgte Verban- 
nung, „interdictio aquae et ignis“ , welcheStrafeallerdingshartgenug 
war, da dér Betreífende unter Barbárén verstossen wurde.

Die Todesstrafen selbst waren entsprechend den rauhen Sitten 
strenge und auf Ábschreckung beruhend, lauge aber nicht so teuflisch 
grausam, wie jene spaterer Jalirhunderte. W ir begegnen dér Steini- 
gung, dér Herabstürzung von hohen Felsen, und ahnlichen Beförde- 
rungen vöm Leben zum Tode, welche jedoch stets den unmittelbaren 
Tód des unglücklichen Opfers verkehrter Staatseinriclitungen, zűr 
Folge hatten.

Die Begrabung Lebender, die Entzweisagung, die Kreuziguug, 
Pfahlung, das Rád, die Folter, dér Scheiterhaufen, siedende Theer 
und Oelkessel, und allé aberwitzigen Erfindungen, welche auf eine 
Yerlangerung dér Qual hinausgingen, wie das lvueipenmit glühenden 
Zangen wahreud des Schleifens zum Richtplatze, das allmahlige A b- 
hauen dér Gliedmaassen, Ausschneiden dér Zunge —  Operationen, vor
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deneu dér Menschengeist unwillkürlich sekaudert und die Vermeli t- 
lieit dér Machthaber wie den Wahnwitz dér „guten altén Zeit“ niclit 
genug zn betrauern vermag —  sie allé sind erst die Ausgeburten dér 
Civilisation. Hellas und Rom, das alté Judaa, wussten von all’ diesen 
Missgeburten dér Phantasie so lángé niclits, als sie Selbstbestimmungs- 
recht hatten. —  Zogen doch dieBesten das altén Hellas aus, um den un- 
menschliclien Procrustes zu befehden, um den Minotaurus zu bezwingen. 
Erst den Despoten, den Tiberiusen, Caligulas, Neronen, Domitianen, 
Deciusen und Diocletianen und wie allé Schandnamen in dér Gescliichte 
noch heissen mögen, war es in ihrer vermeintlichen Gottahnlichkeit 
vergönnt Strafen zu ersinnen, fiir dérén Niedertracht mis das W ort 
fehlt; sie durfteu geschmolzenes, glíihendes Blei in die Ohren dér 
Uhglíicklielien giessen, sie den wilden Thieren vorwerfen, von wilden 
Rossen zu Tode scbleifen lassen und sich an den Todesqualen ihrer 
Opfer weiden und zűr unauslöschlichen Schande dér Menschheit ihre 
Namen derart verewigen —  das Volk hatte an diesen Acten keinen 
Theil. Ebensowenig partizipirte es an den. Menschenopfern, welche 
die damals wie spater auf Irrwegen einherschreitende Priesterkaste 
als dér Gottheit wohlgefallig gebot, die selbst im gesitteten Rom 
unter Heliogabal dem Sonnengotte dargebracht wurden.

Die Unmenschlichkeiten in Art und Weise dér Ausführung dér 
Todesstrafen dauerten bis in die jiingste Zeit, bis die französische 
Revolution auch nach dieser Richtung, dem wohlthatigen Sturmwinde 
gleich, den Nebel dér Vorurtheile zerriss,und dér besseren Erkenntniss 
— welche schoii friiher von den Edelsten und Besten gepredigt, dér 
Stimme in dér Wiiste gleich ungehört verhallte, —  Durchbruch 
verschaffte.

W ir linden es begreiflich, dass im Alterthume bei dér durch 
die Maehthaber und die Priester genahrten Verwirruug dér angebore- 
nen Humanitats- und Rechtsbegriífe die Todesstrafen auf das Princip 
dér Selbsthilfe basirt und ziemlich weit ausgedehnt wurden. —  Dass 
aber trotz dér erleuchteten römischen zivilrechtlichen Gesetzgebung, 
sich bis zum Ende des vorigen Jahrhundertes keine Gesetzgeber 
fanden, die die Todesstrafe zum mindesten blos für gewisse qualifi- 
cirte Verbrechen ausgesprochen hatten, dass sie allerorten und bei- 
spielsweise in England bis auf die jiingste Zeit auf eiue Unzahl selbst 
kleinerer Vergehen ausgedehnt wurde —  das fiúdén wir nur durch die 
politische Roheit und Entartung jener Zeiten und Zustande, gleich wie 
die mit dem Begriffe dér Strafe bis in die neueste Zeit eng verknüpfte 
und bereits einstimmig gerichtete AbschrecJeungstheorie erklarheh.
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W ie wenig Gewissen mán sich daraus machte, Jemanden yom 
Lebeu zum Tode zu befördern, dafiir diene das eiue Exempel, dass Be- 
nedict Carpsow, Jurist des Scköppenstukleszu Leipzig von 1620— 1666 
nicht weniger als 20000 Todesurtheile gefallt hat. Und welclier Art 
waren diese! Was die Tyraunen des Alterthurnes zűr Peinigung ikrer 
Sklaven ersonnen, was durch die Griindung dér, eine neue Weltordnung 
schaffenden und alsó den Macktkaberu köchst gefahrlichen Lekre des 
Christenthumes herauf'beschworen, und ihren Jüngern gegenüber 
aus dem Selbsterhaltungstriebe dér Imperatoren folgend, in grausamster 
Weise zűr Geltung gebracht wurde, das ward von den Júristen des 
Mittelalters in ein strengivissenschaftliches System gebracht, und an 
Hochsckulen öffentlich gelehrt! Die hocknothpeinlicke Hdlsgerichtsord- 
nung Kaiser Kari des V., die schon einen Fortschritt auf diesem Ge- 
bietedocumentirt, welcheFiille vonGraueln weisstsie uns nack! Falseh- 
münzer *) wurden gesotten, weil sie selbst Kupfer in Silber gesotten 
hatten. In Bigamiefallen wurde dér Verbrecker entzweigehauen und 
jeder Gattin eine Halfte überlassen. Geistliche die gestohlen hatten, 
an denen mán jedoch keine Leibesstrafen executiren durfte wurden in 
Augsburg in einen eisernen Kaiig gesperrt und an Tkürme aufgehangt, 
wo sie verhungern mussten. Baumschandern riss mau den Nabel aus, 
nagelte denselben an den verletzten Baum und trieb dieselben so lauge 
nm den Stamm kerum, bis ilinen allé Eingeweide aus dem Leibe geris- 
sen waren. Wilddiebe wurden in Ketten auf Hirsche geschmiedet und 
in den W ald gejagt, wo sie nack tagelangem Herumschleifen des geángs- 
teten Thieres mit diesem zusammen vor Entsetzen und Hunger ver- 
endeten. Hexen und Zauberer wurden zum Feuertode verurtheilt und 
da dér Ueberlieferung zufolge eineHexe durck Berükruug des Bodens 
neuen Zauber saeete, wurde sie an den Wanden angekettet und so 
in schwebender Stellung unter den unsaglichsten Qualen laugsam zu 
Tode geröstet.

Und diese von manchen Juristen „verekrungswürdig“ genannte 
Caroliua durfte nock bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts als Quelle 
dér Rechtsspreckung gelten.

Soll ick Ihnen die Grauel schildern, welcke im Namen dér ckrist- 
licken Liebe durch die heilige Inquisition, durck ihre raífinirten Fol- 
terkrieckte begangen wurden? Soll ick Iknen die Folterwerkzeugevon 
dér zakmen, sanften Daumschraube, bei dér blos Blut aus Fingern und 
Zehen spritzte, bis zűr hochnothpeinlichen Frage: dem Ausrecken des

*) Siehe Menzel: „Geschichte dér Deutsehen“ dér wir die nachfolgenden 
Daten entnehmen.
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Körpers mit rückwarts aufgereckten Armen auf einer Bank oder Lei- 
ter, oder durck die eigene Schwere des Körpers, wobei Gewickte au 
die Füsse gehangt wurden; dér Pommerscken Mütze, den gespickten 
Hasén, dér eisernen Jungfrau u. s. w. schildern?

Die Ungeheuerlichkeit dieser Procedur, welche stets lebenslang- 
liches Siechtbum und Verstümmelung dér unglücklichen Opfer im 
Gefolge batte, wird uus erst dann recbt klar, wenn wir bedenken, dass 
all’ diese Folterapparate niebt etwa desshalb angewendet wurden, um 
den Schuldigen zubestrafeu, sondern lediglich aus dem Grunde, umaus 
dem Schuldigen oderUnscbuldigen ein Gestandniss herauszulocken, des- 
sen Wertb sicb nach dem Yorangescbickten vonselbst beurtheilen lásst.

Mán strafte alsó, nicht weil mán wusste, sondern eben weil 
mán nicht ívusste, ein nicht misszuverstehender Wiiik für unsere 
beutigen Untersuchungsricbter, die das Gestandniss des Angeklagten 
so hocb schatzen, dass sie zűr Erzielung desselben jedes Mittel für 
erlaubt haltén, als ob es des Staates würdig ivaré, den Schuldigen 
durch ein erpresstes Gestandniss zu iiberführen.

Um Ihnen ein Bild dieses von Staatswegen betriebenen Schin- 
derhandwerkes, dér Menschenpeinigung und Menscbenabscblachtung 
im Grossen zu liefern, sei es mir vergönnt, hier in Kiirze nacbfolgende 
historiscken Daten anzuführen. Unter dér 18 jahrigen Amts- 
führuug des Grossinquisitors Torquemada wurden 105,000 Personen 
durch die Inquisition gefoltert, und 8800 Ketzer verbrannt; in An- 
dalusien wurden in einem Jabre 2000 Juden verbrannt und 17,000 
andere minder strenge gestraft; und schliesslich erwahne icb nocb, 
dass dér venetianische Gesandte am Hofe Kaiser Kari V. im Jabre 
1546 einen offiziellen Bericht an seine Regieruug sandte, in welchem 
er die Zabl dér in Holland und Friesland durch Heukershand ge- 
tödteten Anabaptisten auf 30,000 schatzt.

Docb binweg von diesen entsetzlicben Ausgeburten des auf 
bodeulose Abwege gerathenen meuschlichen Geistes. Freueu wir uns, 
die wir die Sprösslinge eiues gesitteten Zeitalters sind, dass diese 
Marksteine dér Geistesnacht gefalleu, und dass mit dem Falle dér 
papstlicben Herrscbaft in Rom und dér Bourbonén in Neapel auch 
die letzten Reste dieser von Gottes und Staatswegen betriebenen 
Menschenqualerei beseitigt wurden. Den Ruhmrednern vergangener 
Zeiten aber empfehle icb das Stúdium dér Leidensgescbicbte dér 
Menschheit; die unnatürliche Parforcejagd auf dieses edelste W ild 
wird ihnen die Lust auf ein ferneres Lob jener überwundenen Zu- 
stiinde sicherlich benehmen.
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Und hal fen etwa all’ diese, noch so raffinirt ersonuenen, Men- 
schenopfer dér Gesellschaft; verringerte sieh die Zahl dér Verbrechen? 
wurden die Mén seb un besser und edler? Auch die Henkersknechte 
dér brutalen Gewalt, die sich derart wider die Menschheit vergangen. 
würden es nicht wagen, diese Fragen bejahend zu beantworten.

W ie in allén andern fortschrittlichen Fragen gelang es auch 
hier ausschliesslich dér Wissenschaft, dér besseren Erkenntniss zum 
Siege zu verhelfen, und detn Humanitátssinne, den Errungenschaften 
einer neuern, bessern Zeit auch in die Paliiste dér Machthaber, hinter 
die mit 7-faehem Rigel jeder Neuerung verschlossenen Gerichtsstuben 
und Kerkerpforten Eingang zu verschaffen.

Es wíirde mich von meinem Thema zu weit ablenken, wollte 
ich die Narnen aller edlen Streiter in diesem Kampfe um das edelste 
Gut: das menschliche Leben anführen. Dér Hervorragendsten aber 
sei hier in Ehreu gedacht, die sich für ewige Zeiten ein Monument 
gesetzt, dauernder denn Erz; es sind dies Th. Morus, Beccaria, Ben- 
tham, V. Hugó, Lamartine, neuestens Mittermayer und bei uns 
Szalag, Szemere, Eötvös. A uf sie passt BucMes Ausspruch:

„Nur die Entdeckungen dér Wissenschaft bleiben, ihnen ver- 
danken wir Alles, was wir habén; sie sind für allé Zeitalter und für 
immer; nie jung und nie alt tragen sie den Samen ihres eigenen 
Lebens; sie fiiessen fórt in einem ewigen unsterblichen Strome, sie 
sind wesentlich vermehrend, gebahren die Fortsetzungen, die spáter 
gemaebt werden und wirken so auf die entfernteste Nachkommen- 
schaft, ja nach dem Yerlauf von Jahrhunderten wirken sie starleer. 
als sie es im Augenblick ihres Befcanntwerclens vermochten. “

Wahrend noch Thomas Morus Worte ungehört verhallten, gelang; 
es Beccaria im J. 1764 mit seinem berühmten VFerke ,,dei’ delitti e 
dél peni“  welches eben einem, an dem edeln Kaufmann Jean Calas in 
Toulouse seitens des dortigen Parlamentes verübten und erst auf Vól- 
taires Betreibungen durch das Parlament in Paris leider zu spat con- 
statirten .Justizmorde sein Entstehen verdankte —  dem ob dieses 
Ereignisses aufgeregten und bereits empfanglichen Bódén dér Ge- 
lehrtenwelt schon das befruchtende Samenkorn anzuvertrauen. Yon 
den Encyclopaedisten und dérén Jüngern allerorten aufgegriffen, wurde 
diese Frage, Dank dem fortschreitenden Zeitgeiste derart spruchreif 
gemacht, dassdie Abschaffung derFolter die erste unmittelbare Folge 
dieses Einlenkens dér öffentlichen Meinung in die richtigen Bahnen 
wurde. Und so hat Becearias Werk ein Bollwerk dér Fiusterniss 
vergangener Zeiten nach dem andern beseitigen geholfen, und wird
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auch kommeuden Generationen noch zűr Leuchte dienen. Dér durch 
ihu hervorgerufeuen Geistesströmung habén wir es zu dankeu, dass 
auch hierzulande unser unvergessliclier Szalay in dem von ihm herrüh- 
renden und seinerzeit allseitiger Anerkennung theilhaftig gewordenen 
Strafgesetzentwurfe vöm J. 1843 die Todesstrafe abschaffte; dass dér- 
zeit dieselbe íhatsachlich in mehreren Staaten ein gesetzlich über- 
wundener Standpunkt ist, bei uus jedoch, die wir bisher ein veraltetes 
Strafgesetz unser eigen nemien, dem erleuchteten Sinne unséres 
Herrschers entsprechend, nur noch in Ausnahmsfallén, w ie : Stand- 
recht u. s. w. in Anwendung gebracht wird.

Die Gründe hiefür liegen zum Theile in dér Erkenntniss, dass 
dér Staat nicht das Recht habé, seinen Mitbürgern das Leben zu 
nehmen, das er nicht geschenkt; ferner in dér haufigen Verübung 
von Justizmorden, wofiir ich nach dem Angeführten als einziges 
Beispiel hier nur noch anfiihre, dass im J. 1518 in Stettin 118 Mell­
sőben wegen Kirchendiebstables hingerichtet wurden, die allé auf dér 
Eolter ihre Schuld bekannten, und die sammtlich unschuldig waren, 
da dér Diebstahl von 4 Dieben begangen wurde, die spater eingefan- 
gen, ihre Schuld offen bekannten. Ausser zahlreichen anderen Gríin- 
den, die zu erörtern uns hier dér Raum und die Zeit fehlt, liegt ein 
Hauptgrund für die Abschaifung dér Todesstrafe auch darin, dass die 
bisherige Abschreknngstheorie aufgegeben wurde, und au Stelle der- 
selben die Besserungstheoríe getreten ist.

Und hier finde ich den Uebergang zum eigentlichen Gegen- 
stande meines Yortrages: zum Gefángnisswesen.

Dér Staat, dér durch die allzustrenge Bestrafung einzelner 
haufig gewordener Yerbrechen dérén Beseitigung erzielen wollte, 
hatte gerade das unrechte Mittel ergriffen; die Yerbrechen statt sich 
zu mindem, vermehrten sich, die Sitten verwilderten, und dér „Ra- 
benstein,“ wie mán den Őrt nannte, wo die Galgen errielitet wurden, 
hatte immer zahlreiche Kundschaft. Und so paradox es kiingen magt 
ist es doch statistiseli nachgewiesen, dass in Eugland die Verbrechen 
auf welche Todesstrafe gest#zt war, mit Beseitigung diesel- rapid ab- 
nahmen, so dass Königin Yictona in ihrer Thronrede vöm J. 1859 
mit freudiger Genugthuung auf diese Thatsache hinweisen konnte. 
Dieselben Erfahrungen wurden in Frankreich, Schottland, Amerika, 
ja selbst wahrend dér kurzen Zeit ihrer Abschaffung unter Josef II. 
und im kleinen Toscana gemacht.

Und dórt, wo die Todesstrafe selbst beibelialten wurde, musste 
mán den Erfahrungen und dem Zeitgeiste insoweit Coucessionen

2
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maciién als mán beispielsweise die Hinrichtung niclit mehr öifentlichr 
sondern vor Zeugen innerlialb dér Gefangnissinauern vollzog.

So verlor die Abschreckungstheorie, von dér Wissenscbaft und 
ihren geweihten Priestern auf’s Energischeste verfolgt, umsomehr 
Anhanger, je leichter es diesen Vorkampfern wurde au dér Hand 
ihrer unumstösslichen aus den statisfischen Daten gesehöpften De- 
ductionen die Umwiirdigkeit und Zweckwidrigkeit dieser, das Rechts- 
bewusstsein und das menschliche Gefiihl gleich empfindlich verletzen- 
den, brutalen Form dér Rechtssprechung nachzuweisen, —  abgesehen 
davon dass dicse Tkeorie ja auf Yergehen, welche aus Leidenscbaft, 
Unbedacbtsamkeit oder jungendlicbem Leichtsinn hervorgegangen, gar 
nicht angewendet werden kann.

Was in erster Reilie die gelehrte W elt beschaftigte, und yon 
dieser allmahlig zum Gemeingute gemacbt wurde — diesem konnten 
sich auch die Gesetzgeber nicbt verscliliessen, und wenngleich mit 
Widerstreben, mussten síé den kaimén dér Besserungstheorie folgen. 
Auch hier gilt, was Bucidé in seiner „Geschichte dér CivilisationEng- 
lands“ so beredt yerkündet: „Es ist widersinnig, ja es ware ein Hóim 
gégén allé gesunde Vernunft, dér Gesetzgebung auch nur irgend einen 
Antheil an dem Fortschritte zuzuschreiben, oder yon Jcünftigen Gesetz- 
gebern irgend eine Wohlthat zu erwarten, ausgenommen die W ohl- 
that, das abmschaffen, was ikre Vorganger verordnet. Dies ist esr 
was die gegenwartige Generálion von ihnen verlangt.“ Und an an- 
derer Stelle: „Die Anklage, die dér Geschichtsschreiber gégén jede 
Regierung, die bisher bestauden hat, vorbringen muss, ist diese, dass 
sie die Funetionen, die ihr zukommen, überschritten und bei jeder 
solchen Ausschreitung unberechenbaren Schaden angestiftet hat. Die 
Liebe zűr Ausübung dér Gewalt hat sich so allgemein gezeigt, dass 
keine Menschenklasse, die sie je besessen, ihren Missbrauch hat ver­
meiden können.“

Bei den Leibesstrafen habén wir diesen Missbrauch zűr Genüge 
keimen gelernt, wenden wir uns nun zu den Freiheitsstrafen.

Es ist wohl nicht zu bezweifeln, da® im Alterthume Geisseln, 
Sklaven, insbesondere Kriegsgefangene hinter Schloss und Ríegel ge- 
halten wurden, doch war dies nicht als Sbrafe oder Abbusse anzuse- 
lien, wurde nicht für entehrend erkanut, und ebensowenig war die 
Freiheitsstrafe in ein System gebracht.

Die Freiheitsstrafen begannen erst, als die Religion dér Lieber 
das Climtenthum seinen im Beginne unleugbar wohlthatigen, vere- 
delnden Einfluss auf die auf dér liöchsten Stufe dér moralischen Ver-
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sumpfung angelaugte römisclie W elt auszuiiben begann. W elch ein 
Fortsehritt von den im Circus vor einem Publicume, dass nach 10,000en 
záhlte, aufgeführten scheusslichen Kampfen mit wilden Tbieren dér 
zum Tode verurtheilten, und um ibr Leben streitenden Gladiátorén 
— bis zűr Freibeitsstrafe! Umsomebr müssen wir es dér, dem Geiste 
ih'res erbabenen Gründers vöm Beginne ihrer Machtentfaltung im- 
mer mehr entfremdeten Kirche verargen, dass sie diesen Keim dér 
Gesittung, diesen Geist des Yerstandnisses für die Bedürfnisse dér 
arg geknecbteten Menscbheit nicht fortentwickelte, vielmebr durcb 
die aus ibrem Scboosse hervorgegangenen Glaubensverfolgungen mit 
Feuer und Scbwert die ibrem allmachtigen Einflusse unterworfenen 
Gemütber derart verwilderte, dass eine Erlösung aus diesem scbmacb- 
vollen Banne und den Incjuisitionszustanden in Kircbe und Staat 
erst mit dér Morgenröthe des 19. Jahrhundertes inangurirt werden 
konnte.

Dér Geschicbtssebréiber, dér die Gründe dieses sonderbaren Yer- 
falls dér Kirche prüft, darf sich hiebei dér Ueberzeugung nicht ver­
seli líessen, dass die in den ersten Jabrhunderten dér Kirche vorherr- 
schende Manie dér Leibesabtödtung nicht wenig dazu beitrug, die 
Grausamkeit zu fördern, da dass irdische Leben selbst als wertblos 
erkannt wurde und nur im Jenseits die wabren Freuden blühten.

Den ersten Impuls zu den Freiheitsstrafen gaben alsó die 
Klöster, wo die Entsagung, Verzicht auf alles Weltliche und die Ent- 
bebrungen, ja selbst das Martyrium zu Hause waren ; —  wir erinnern 
nur an die nahezu unglaublicben Selbstpeinigungen dér durcb die 
Kircbe spater heilig gesprocbenen Wahnwitzigen! Diejenigen, die 
kein Kapitalverbrecben begangen hatten, das mit dem Tode gesiihnt 
werden musste, wurden in solcbe Klöster gesteckt, und dórt nacb den 
Ansichten jener Zeit gelautert, d. h. in Gottesfurcht unterwiesen, und 
ihre Seele gerettet, mocbte aucb dér Körper: die werthlose Scblacke 
zu Grunde gébén.

Yon da ab wetteiferten die cbristlicben Machthaber, in allén 
Dingen von ihren Beicbtigern am Gangelbande gefiihrt, in dér Ver- 
scharfung dér Kérkerstrafen.

Und waren es Anfangs nur Ketzer, denen die glaubenseifrige 
Strenge galt, so hatte dér Löwe hald Blut geleckt und verschaffte 
sich einen Genuss durcb die Peinigung aucb Anderer ob kaum 
nennenswertber Yergeben in Haft Gebaltener.

Wer von Ibnen hat nicht von denBleidachernYenedigs gelesen, 
wer nicht schaudernd die unterirdiseben Kerker erwabnen gebört,

2*
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in die nie ein Lichtstrahl, nie ein frischer Lnftzug drang, oder welche 
gar mit dér Flutk des Meeres wie in Neapel communicirten ?

Ich will Ihre bereits aufgeregte Phantasie niclit mit neuen 
Bildern des Sckreckens über Gebülír beschaftigen.

Die Grauel des Spielberg, dér Bastille, dér nnterirdiscken Ker- 
ker im Dogenpalaste in Yenedig, die ich betreten, und dérén Besichti- 
gung mir Thranen des keiligsten Zornes erpresste; die Schrecken 
dieser und ahnlicher Gefángnisse mögen alsó unenthüllt bleiben 
—  kann ich Ihnen aber verschweigen, dass noch in den Straf- 
vollzugsgesetzen Oesterreichs bis zuni Jahre 1852 die Kerker- 
strafe 3-ten Grades die Fesselung des unglücklichen Verbrechers 
an Hátidén und Füssen mit schweren Ivetten und einem eiser- 
nen Ringe um den Leib, mit welchein er des Nachts an eine 
Kette angeschlossen wurde, und in Verbindung kiemit die Prii- 
gelstrafe, ferner als Nahrung 5 Mai wöchentlich Wasser und 
Brod, und blos wöchentlich 2 Mai eine warme Speise, jedoch mit 
Ausschluss des Fleisches, als Láger aber ein hartes Brett vor- 
schreibt ?; dass Dunkelarrest, Ivetten und Priigel, oder Peitschenhiebe 
bei uns noch lángé nicht in ein besseres Jenseits hiuübergeschlum- 
mert sind ?; ja  dass im Sinne des Code Napóleon noch heute mehrere 
Verbreeher in den Bagnos Brest’s, Toulon’s, Marseille’s an eine 
schwere Kette zusamniengeschmiedet werden, die sie Tag und Nacht 
gemeinsam tragen miissen; dass ihnen allén uebstbei noch heute das 
Brandmal dér Schande „T . F .“  fiir ihr ganzes Leben aufge- 
pragt wird ?

„Eine innere Aufrichtung und Rückkehr zum Guten —  sagtein 
geistreicher Schriftsteller (L.Triest) — vertragtsick nicht mit dem Tra­
gen einer Ivette oder eines Eisens. Es ist dies eine taglich sich erneu- 
ernde Brandmarkung, eine jeden Augenblick fiihlbare Erinnerung 
au eine fortdauernde Entwiirdigung. Thiere nicht Menschen legt mán 
an die K ette; was ciusserlich fesselt, macht innerlich frei von den 
Banden dér Sitté, dér öffentlichen Ordnung und des gesetzmassigen 
Betragens, es verhartet das Gemütb und macht es unempfanglich 
für dessen bessére Regungen. Wenn mán einen Menschen von den Fesseln 
seiner verbrecherischen Ncigtmgen und bősen Leidenschaften frei- 
machen will, dann lasse mán ihn zunachst auch Jcörperlich fesselfrei 
einhergehen. Pragt mán es ihm in jedem Lebensmomente, durch je ­
den Blick auf seinen Körper immer von neuem wieder ein, wie 
verworfen er ist, und wie er so auch anderen sclion ausserlich er-
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sebemen muss, dann wirkt mán nicht beruhigend und bessernd^ 
sondern aufregend und demoralisirend auf ibn eiu und erstickt in ihin 
allé Keime des Guten, welche sonst in ihm yielleicbt aufspriessen 
könnten.“

Ich halté es uach dem Yorangeschickten für nothwendig, Ihnen 
eine ganz kurze, auch dem Laien verstandliche Definition dér Strafe 
zu gébén.

Die Strafe für ein begangeues Vergehen wider die Gesell- 
schaft ist nothwendig und unerlasslich.

In ihr miissen aber auch die Bedingungen vorhanden sein, dass 
sie ihrem Zwecke entspreche. Nicht blinde Bache oder Wiederver- 
geltung dürfen den Staat und dessen rechtsprechende Organe leiteui 
sondern alléin das Streben nach Genugthuung [für die beleidigte 
und gestörte öffentliche Morál, nach erfolgreicher Ábschreckung Je- 
ner, die sich etwa gleichfalls zu solchen Yergehen versucht fühlen 
und nach Besserung des dér That überführten Yerbrechers. Diese 
sind die unerlasslichsten Vorbedingungen dér Strafe, Gerechtigkeit 
und gerechtes Maass aber jene Erfordernisse ihrer Anwendung, ohne 
welche sie immer ihr Ziel verfehlen wird.

Schou Papst Clemens X IV .  setzte iiber ein von ihm erbautes 
Strafhaus dieUeberschrift „parum est coercere improbos poena, nisi pro- 
bos efficias disciplina.11 W ie unser Rechtsbewusstsein einerseits dringend 
die Bestrafung dér Verbrecher fordert, da sonst die Gesellschaft und 
die Ordnung selbst gefahrdet, und das Faustrecht neuerdings sanc- 
tionirt würde so ist es andererseits das wohlverstandene Interessé des 
Staates, gleichwie Gebot dér Humanitat, die Strafe den Verbrechen 
immer anzupassen und die gestörte Rechtsordnung dadurch herzustel- 
len, dass die Strafe den Missethater dér Gesellschaft gebessert, als nütz- 
liches Glied wieder gebe. Dies ist die bestdenkbare Ábschreckung; hié­
nát im Zusammenhaug steht aber auch, dass dem Verbrecher Gelegen 
beit zűr Besserung geboten werde, u. z. nicht blos emer ausserlichen 
Besserung, sondern seiner wirklichen Veredlung, wie wir dies spater 
erörtern wollen.

W ar die Kerkerhaft als Freiheitsstrafe früher in kein System 
gebannt, so begegnen wir heute bereits 3 Systemen. Wahrend das 
Mittelalter noch die Isolirhaft auf hohen Thürmen oder in tiefenBurg- 
verliessen jedoch zumeist für Feinde oder politische Gefangene anwen-



dete, da ja gemeine'Verbrechen jeder Art durch grausame Y  erstünnnelun- 
gen, Brandmarkung, oder, wie ich oben angefíihrt, selbst für kleinere 
Vergehen durch denTod bestraft wurdeu; karú spater das Zuchthaus- 
system in Schwung, wie es leider mit allén seinen furchtbaren Auswüch- 
sen bei uns noch besteht. Mit oder okne Beschaftigung werden kiér 
die Straflinge oderUntersuchungsgefangenenohne jede Auswahlinéin 
gemeinschaftlickes Local gesperrt, und wer unschuldig wie eiuneuge- 
borenes Lammchen denr atzenden Einflusse dieser Gesellschaft ausge- 
setzt war, íiber den kann die Gesellschaft getrost den Stáb brecken, er 
ist für sie unrettbar, für immer verloren.

Wer hieran auch nur den geringsten Zweifel kegt, dér möge 
einmal die Gerichtshalle unserer Journalé studiren, Die Rubrik del­
i e n  ehtsbekannten und bereits wiederholt Abgestraften“ liefert 
dórt. einerseits das grösste Contingent an Substraten staatsanwaltlicher 
Fürsorge, anderseits aber an Matériáié zu obigen Wahrnekmungen; 
er wird auch die Kaltblütigkeit erkennen, mit dér diese Elemente den 
Gerichtsverhandlungen über ikr eigenes lek  beiwobnen, und ikr 
TJrtkeil annekmen, das für sie keine Strafe bringt.

Hand in Hand mit diesern Systeme gehen die versekiedenartig- 
sten Misshandlungen, die sich eigenwillige, rohe oder abgestumpfte 
Kerkermeister über Gebükr erlauben, ja zűr Aufreckterhaltung dér 
Ordnung oft erlauben núissen.

Will ein aus dieser Anstalt entlassener Strafling aber wirklich 
ein besseres Leben beginnen, so stehen ikm, nebst vielen andern Hin- 
dernissen, auf die wir spater noch eingehender zurückkommen vver- 
den, auch seine leidigen Gefangnissbekanntsckaften nur zu sehr im 
Wege. — Hat nun dér Staat die ikm in die Hande gelegte Gewalt gehö- 
rig ausgenützt, hat er die Gesellschaft durcli die Strafe, die er dem 
Missethater gegeníiberin Anwendungbringt, von dem Unkraute befreit 
und ikr an seiner statt einen nützlicken Bürger wieder gesekenkt ? 
Hat er für die geistige Ausbildung dieses Individuums Sorge getragen, 
ikm eine ErWerbsquelle aus redlicher Arbeit ausserkalb des Kerkers 
an die Hand gegeben ? Mit Nichten —  er hat dem Verbrechen nur 
einen neuen Apostel geschaffen, dér berufsmeissig das treiben wird 
wozu ihn friiher vielleicht nur die Verirrung einer schwachen Stundc 
geleitet. Und könnten wir wokl einen besseren Beweis für die Unzu- 
lássigkeit dér staatlicken Yorkekrungen auf dem Gebiete des Straf- 
wesens erlangen, als die Tkatsacke, das jahrlich, besonders um die 
Winterszeit, verkommene Individuen sick absichtlick wider die Ge-
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setze vergehen. um im Kerker eme willkommene Zuflucht zu suchen 
und zu finden ?

Sonderbar, —  die Gefangnisse mit ihrer elenden Kost, ihrem 
Mán gél an guter Luft und Licht, ikren ansteckenden Kerkerfiebern 
sind noch anziehend genug, um sie einer verkommenen Klasse von 
Individuen als Zufluchtsort erscheinen zu lassen. Dér Grund hiefiir 
liegt eben nur in dér angenehmen Gesellschaft, die dér betreffende 
dórt findet; er ist unter „ Seinesgleichen.“

Verschcirfung dér Strafen, Steigerung dér Entbehrungen ware 
ungerecht und wiirde ebensowenig zum Ziele führen.

Dics System nun, muss entschieden verdammt werden; es 
bessert nicht, und erfüllt keinen dér Strafzwecke, die wir oben ange- 
führt, ja es schadet den Interessen dér Gesellschaft in einer Weise, 
die dessen möglichst schleunige Beseitigung als Lebensfrage für die 
Gesellschaft selbst erscheinen lassen. Dabei steht seine Kostspielig- 
keit durch die grosse Zahl dér ibm ihr Entstehen verdankenden Yer- 
brechen und Rückfalle ausser Zweifel.

Die socialen Yerhaltnisse, und die so sehr im Argon liegenden 
Sickerheitszustande Ungarns sind leider eine Folge dieses Systems. 
TJnsere weitverzweigten, und nur zu trefflich organisirten, an Muth, 
Kühnheit, Schlaulieit und Grausamkeit wider ikre wehrlosen Opfer, 
keinen Vergleich scheuenden Rauber-, Diebs- und Hehlerbanden in 
ikren mannigfachen, des Studiums werthen Abzweigungen, werden 
zum grössten Theile aus entlassenen Straflingen recrutirt, und finden 
an ihnen immer neuen Ersatz, um die Lücken auszufüllen, welche 
in den Reihen dér Vordermanner durch die strafende Gerecktigkeit 
gerissen werden. Sebőn die nicht seltenen Meutereien im Kerker wider 
die Aufseher und Yorgesetzten deuten darauf hin, dass sich unter den 
Straflingen ein Korpsgeist ausbildet, dass hier die Instructionsschulen 
für die Organisation dér Verbrecherbanden sich betűiden, —  eine Or- 
ganisation, bei welcher wir nur das Eine lebhaft bedauern, dass sie 
zűr Befolgung einer bősen Laufbahn und nicht des Widerspieles den- 
selben sich bethatigt. Denn allé diplomatischen Feinkeiten und 
Kunstgriffe des Metiers, welchem sich dér eintreten Je Canditat in 
Zukunft weihen will, werden ikm hier von den Grossmeistern seines 
Bún des, mit einer Gründlichkeit und Pracision beigebracht, die Nichts 
zu wünschen übrig lasst; ja in Fallen, wo dies möglich, wird sogar 
im Kerker selbst Generalprobe gehalten!

Mit solchen Behelfeu ausgerüstet, dieser Lehren voll, — dér ein- 
zigen, dérén er wahrend seiner Kerkerlaufbahn durch die Fürsorge



des Staates theilhaftig geworden, tritt dér Strafliug bei mis seine

gleichen zufíigt, von dem Rechte dér Gegenwehr und des Kampfes 
mit dér socialen Ordnung. Vermeintliehe, oder was zumeist dér Fali, 
wirklick erlittene Unbilden wahrend seiues Aufenthaltes im Gefang-

Gewalt, und die bevorzugten Klassen zűr Erbitteruug, zűr blÍDden 
Wuth, zum Kampfe auf’s Messer.

Und dér Staat muss zu all’ diesen nur flüchtig angedeuteten 
Uebelstanden, zu dieser wissenschaftlichen Ausbildung und Verbrei- 
tung des Verbrecherthums, wie sie uns erst jüngst die Gerichtsyer- 
handlungen in Szegedin mit einer scbreckenerregenden Deutlichkeit, 
enthüllten —  sein „ mea culpa, mea maxim i culpa“ rufeu.

Die Mittel dér Abhilfe aber si tid eben so kleinlich, als laeher- 
licb, weil ein solches Uebel nur radical, durcli Beseitigung seiuer 
Grundursacben gebeilt werden kann. Unsere Polizei, die allén Ver- 
brechern, die sich ikr nickt selbst gestellt, Jakre láng „auf dér Spur“ , 
ist sokon langst zum Kindergespötte geworden ; sie kann mit dér 
Verbrecherwelt, die sokon aus Selbsterhaltungstrieb, aber auoh einer 
Art Sport das flandwerk passionirt betreibt, die sich aller Errungen- 
scliaften dér Neiizeit bemachtiget, weloke eine Vervollkommnung ikres 
Gewerbes erinöglichen, und die obendrein durch ihre militarische

keinen Adelung zűr Verdollmetschuug gefuuden, unterstützt wird, — 
den Kampf nicht aufnekmen. Razzia’s, Absckiebungen, ja selbst die 
neuestens beliebten Gaunerphotograpkién — sie sind allé nickt im 
Standé das Uebel mit dér Wurzel auszurotten. Den die Wurzel

innerhálb des Kerhers zu sucken.
Ich will nicht behaupten, dass bei Einfnhrung dér spater anzu- 

fükrenden Reformén die Verbrechen ganz sckwinden werden ; hiezu 
bedarf es jabrzehntelanger emsiger, propkylactischer Yorkehrungen, 
des Unterrichtes, dér Armenpflege, dér Kultivirung und Herbeischaf- 
fnng von Arbeit für den Dürftigen u. s. w. Und selbst bei Yorkanden- 
sein aller durch uns geforderten Institutiouen wird die ScJiwache dér 
menschlichen Natúr Verrirungen und Verbrechen aus gemeinen 
Motiven heraufbeschwören —  aber dér SchandflecJc dér Civilisation: 
das Vorhandensein eines Unrechtsstaates im Rechtsstaate wird aus- 
gemerzt sein. Einzelne werden wohl auck dann fehlen, aber ohne das
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heutige Raffinement, ohne den hentigen Zusammenhang und Fiihlung 
mit geistesverwandten Elementen, ohne dass sie in dér moralischen 
Cloake ihrer Yorgánger fortgeschritten waren, —  all’ dies aber sind 
ebenso viele Etappen dafür, um dér Zukunft unsere hentigen Straf- 
institutionen in dem Lichte erscheinen zu lassen, wie uns die Marter- 
stuben dér Inquisition erscheinen.

Wenn aber heute dér Staat die hohe Zahl dér Rückfálle selbst 
verschuldet, so ist es doppelt hart und ungerecht von seiner Seite, 
wenn er dieselben mit doppelter Harte und Streuge straft. —

Eineernstlichegründliche Reform des Strafwesens können wir uns 
alsó nicht auders denken, als mit definitiver Beseitigung dieses Systems, 
dessen Mangel wohl kein Criminalist in Abrede stellen wird und für 
das wir uns vergebens bemühen, Lichtseiten ausflndig zu maciién. Die 
tdelsten Geister Ungarns: Eötvös, Deák, Szalay, Szemere, Lukács habeu 
den Bódén für die Beseitigung desselben zűr Gentige vorbereitet; ihr 
Wollen scheiterte an dér Uuzulánglichkeit ihrer Hittel — denn nicht 
Einzelne dürfen dieseFrage anregen, die Gesellschaft selbst muss sich 
ihrer bemachtigen, sie zu ihrem Fleische und Blute umgestalten. —

Das 2. System, das s. g. Auburn'sche oder Schweigsystem emp- 
fiehlt sich eben so wenig, denn das Schweigen in Gesellschaft íst eine 
Zumuthnng, wieder die sich die menschliche Natúr straubt, die A uf- 
rechterhaltung desselben führt alsó zu unnatürlicher Harte und Au- 
wendung von Missliandlungen, wie denn auch immer die Peitsche des 
Aufsehers fungiren muss, ohne die Yerstándigung durch Worte, Blicke 
oder Zeichen ausschliessen zu können.

Und was diese Yerstándigung uuter Straflingen, bei dérén wun- 
derbarem instinctivem Organisationstalente zu bedeuten hat, hedarf 
keines náheren Nachweises.

Die Harte und Grausamkeit dieses Systemes wird durch die 
Zwangsarbeit, und die nachtliche Absonderung in Einzelzellen nicht 
aufgehoben.

Einen Fortschritt desselben bekundet wohl das Genfer Klassen- 
system, doch ist auch hier dér Willkühr zu viel Spielraum gelassen, 
ebenso dér Protection und Heuchelei; auch dies System liefert nicht die 
Resultate, die wir von dér Strafe erwarten und wohlgemerkt auch er­
eiden leönnen.

A ll’ diese Vortheile bietet daspennsylvanische Einselliaftsystem, 
verbessert und vervollkommnet durch das irisdie oder Progressivsys-



tem, wie wir es lieute bereits in mehreren Strafaustalten verwirklicht 
sehen, welche wir spater noch anfiihren wollen.

Es bestebt darin, dass mán den Strafling bei guterNabrung und 
Kleidung in abgesonderten, luftigen und möglichst geraumigen Zellen 
arbeiten und schlafen lasst; ibu yon anderen Straflingen sorgfaltig 
absondert, dagegen durch Besuche dér Gefangnissbeamten und anderer 
Philantropen, durcb Arbeit und Unterricht bessert, tröstet, erbebt 
und dér Gesellscbaft gesundet an Körper und Geist wiedergibt.

Spaziergange undheilsame Leibesübungen erhalten den Körper, 
guter Unterricht, beilsame Lehren und eine ausgewahlte Lectüre den 
Geist friscb und wahren ersteren vor Verfall, letzteren vor A b- 
stumpfung.

Die Vortheile dieses Systemes sind unberechenbar. Durch die 
ieilsamen Wirkungen dér Strafe kann dieselbe bedeutend ahgeJcürzt 
werden, was auch thatsachlich dórt wo es eingefiihrt dér Pali ist; die 
Trennung dér Straflinge lasst ihre individuélle Behandlung und die 
moralische Einwirkung auf jeden derselben im vollsten Maasse zu; die 
Einsamkeit gibt dem in sich kehren Wollenden volle Gelegenheit zűr 
Reue und Busse, ohne dass die Zellengenossen diese Regungen beein- 
flussen könnten; sie spornt aber auch zűr A riéit und so ist es erwie- 
sen, dass dér Strafling bei diesem Systeme vollendetere, mithin auch 
ein höheres Ertragniss bietende Arbeiten liefert, als bei jedem anderen 
Straf- Systeme.

Durch die Yerbesserung und Vervollkommnung seiner Arbeit 
sichert dér Strafling auch sein Fortkommen nach íiberstandener Strafe; 
die Unmöglichkeit des Yerkehres mit seinen Strafgeuossen schliesst 
für ihn jede Eventualitat einer Yerbinduug mit diesen Elementen aus, 
und schützt ihn vor jedem Yerkehre oder einen Wiedererkennen aus- 
serhalb des Gefangnisses.

Dies System fördert in eminenter Weise die Disciplin in den 
Strafanstalten, und was für den Staat von besonderer Bedeutung ist, es 
schützt vor RücJcfcillen, wahrend es zugleich als wirksamstes Ah- 
schreclmngsmittel dient.

Die Einwendung gégén dieses System, dessen Vorzüge ich hier 
nur zum geringsten Theile angeführt —  besteht darin, dass es dér 
körperlichen und geistigen Gesundheit schade. W ie falsch diese 
Annahme sei, erhellt aus den iibereinstimmenden Gutachten dér be- 
rühmtesten Aertzte. Es ist auch schwer anzunehmen, wie Luft, Licht, 
Arbeit, genügende Körperbewegung und geselliger Umgang schad- 
licher sein sollten, als dér Moderduft dér gemeinsamen Zelle mit ihrem
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Halbdunkel und ihrem halbstiindigen, taglichen Spaziergange —  von 
allén übrigen Uebelstanden ganz abgeseben. Ebenso ist es absicht- 
licbe Irreführung, wenn mán die Einzelhaft mit dér einsamen Haft, 
welcbe jeden Verkehr mit andern Personen ausscbliesst, verweehselt. 
Was schliesslicb den weitern Einwand, dass dieses System, durch den 
eigenartig construirten Bau dér Gefangnisse,vom Staate grosse Opfer 
erheisehe, so kann und darf es nicht in Betracht gezogen werden. Sind 
etwa die angefübrten Vortheile nicht schwerwiegend genug? Werden die 
diesfalligen Ausgaben durch die Verminderung desRichter-Beamtenund 
Aufsichtspersonals, durch die abgekürzte Strafdauer, die bedeutende 
Herabminderung dér Yerbrecher und Verbrechen, die Seltenheit dér 
Rückfalle, und die Sauberung dér Gesellscbaft nicht mehr als aufge- 
wogen ? Bietet die Arbeit dieser Straflinge nicht einen höhereu Ertrag? 
Ist die Arbeitskraft, welche dér Gesellschaft durch die gebesserten 
Straflinge zugeführt wird, nicht auch ein Capital, das wir nicht allzuge- 
ring voranschlagen dtirfen ? Und schliesslich seien wir gerecht; wenn 
humanere Zeiten den früher in Narrenzwingern gepeinigten Geistes- 
krankenheute Palaste erbauen, so miissen wir auch diesen durch böses 
Beispiel, schlechte Gesellschaft, Maugel an Nahruug oder Arbeit, Lei- 
denschaft oder moralische Verwahrlosung zum Verbrechen verführten, 
—  ebenfalls moralisch kranken — Parias beispringen, und durch ihre 
Bestrafung sie von dér Gesellschaft nicht ausstossen, vielmehr diese 
Strafe zu einer Wohlthat für sie und die Gesellschaft gestalten.

Junge und Alté, Anfánger und ergraute Síinder, sie allé sind dér 
Besserung zuganglich, wenn wir sie isoliren und auf ihre Individuali- 
tat gehörig einzuwirken verstehen, sie nach einem gewissen Pláne an 
dér Hand dér Wissenschaft und unserer Erfahrungen auf diesem 
Felde zu láutern bestrebt sein werden.

Es hiesse Eulén nach Athén tragen, wollte ich nach allém Vor- 
gebrachten noch für die Trefflichkeit dieses Systemes plaidiren! Es sei 
hier nur noch dér trefflichen W orte WdcJcer's gedacht.

„W are nunwohl, bei unbefangener Vergleichung dieses Systems 
mit den beiden anderen, ein Schwanken in dér W akl auch nur möglich ? 
Hier jene offenbare Lasterschule des altén Zuchthaussystem’s mit seiner 
stets wachsendeu Vermehrung dér Verbrechen und dér Rückfalle, ent- 
weder mit seinen absichtlichen Qnalen, blos um zu qualen, oder mit 
seiner zuchtlosen bequemen Einriclitung, welche den Armen anreizt, 
durch ein Verbrechen sich einen Sitz im Zuchthause, wie durch Ein- 
kauf in einem Versorgungshause zu erwerben, dieses alté Zuchthaus, 
wer wollte es beibehalten w issen............. oder wollte maii wirklich
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unsere Strafeinrichtungen auf jenes Auburn’sclie System gründen, 
welches zűr Erzwingung eines uaturwidrigeu Schweigens gégén allé 
Menschen, die mán, durch tagelanges Zusammenleben selbst stets 
zmn gesetzwidrigen Reden verfübrt, hier mit dér immer geschwunge- 
nen Geissel des Zuchtknecht’s, dórt mit stets wiederkehrendem Hunger 
und Dunkelarrest und mit Ketteustrafen, die Menscben entwiirdigt 
und empört, oder welches mit Verzicht auf die dennoch ummögliche 
Durchführung seines Grundgesetzes in das alté Zuchthaus zuriickver- 
fallt, nur mit dem schlechten Beisatze bestandiger Grausamkeiten
oder fortdauernder Gesetzwidrigkeiten............. so kauu und wird mán
siclr sicherlich nur für das Trennungssystem entscheiden. “

Dieses System finden wir bereits in Preussen (Moabit), Meck- 
lenburg (Di'eiberg), Baden, (Bruehsal; dieses Strafhaus weist, was 
Rulie, Zuclit, Ordnung und Reinliehkeit betrifft, die glanzendsten Resul- 
tate nacli; Disciplinarstrafen sind selten, Krankheiten wenige, Todes- 
falle um die Halfte weniger als in anderen Strafanstalten Badens und 
ebenso glánzende Resultate weist die Arbeit und dér Unterricht nach.) 
Bayern, England (Pentonville und Perth), Schwéiz (Lausanne), 
Belgien (Gént, Taugers, Charleroy u. s. w.) Niederlande, (Amster­
dam, Assen u. s. w.) ja selbst Scbweden, Norwegen, Danemark und 
selbstverstandlich Amerika mit dem glanzendsten Erf'olge durcbge- 
führt.

Eine Ausnahme finden wir in Frankreich, Russland und zum 
Theile in England, wo die Deportationen nach Cayenue Sibirien und 
Australien die Gesellschaft von ikren Schlacken reinigen sollen, ohne 
dem Zwecke dér Besserung oder Humanitat irgendvvie Rechnung zu 
tragen.

In unserem Yaterlande finden wir für mannliche Yerbrecher 
die zu Kerkerstrafen íiber 1 Jahr hiiiaus verurtheilt sind, die Staats- 
gefangnisse: Waitzen, Leopoldstadt, Munkács, Lepoglava, Szamos- 
Ujvár; für Straflinge, die íiber 10 Jahre liinaus verurtheilt sind: 
Illává, für weibliche Missethaterinnen: Maria-Nostra und Agram.

Hier ist das gemeinsame Zuchthaussystem, dessen Schatten- 
seiten wir bereits zűr Genüge kennengelernt, in Amvendung. In allén 
diesen Strafanstalten, welche im Yerhaltuisse zu den übrigen bereits 
Musteranstalten sind, finden wir die schwere Kettenstrafe, Dunkel- 
kammer, Entziehung von Fleischnahrung und Fasten noch als etwas 
Selbstverstandliches.

Verschárfungen, wie z. B. das Schiífziehen, welches bereits im 
Rayon Budapests als Thierqualerei selbst durch Pferde nicht mehr
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execcitirt werden darf, sind erst mit Anfang dieses Jahrhunderts 
aufgehoben worden.

Ueber die Zustande in deu Comitatsgefangnissen wollen Sie 
mir gestatten, einen diobten Schleier zu werfeu. W obl sind die 
schreiendsten Uebelstande ancli bier seit Einführung dér Staats- 
anwaltsebaften in etwas géműdért —■ docb dér Rest ist noch immer 
Schauder und Schweigen.

III.

Bedarf es nun noch eines Nachweises, dass die Frage dér Ge- 
fangnissreform, welche selbst inden culturell fortgeschrittensten Staa- 
ten nocb immer die Gesetzgebungen besehaftigt, in Staaten, wo die 
Keime dieser Reform nicht alléin bereits gesaetsind, sondern diese aacb 
schon goldene Frücbte tragen —  bei uns eiue umso brennendere, weil 
nocb ganz und gar ungelöste ist ?

Was am dringendsten dér Reform bedarf, ist das System dér Un- 
tersuchungshaft, wie sie heute bei uns üblicb ist. Die Untersuchungshaft 
ist ein durch die Erfahrungen in England und Amerika bereits prob- 
lematisch gewordenes Recht des Staates, sich derPerson des unter dem 
gegründeten Verdachte eines schweren Verbrechens Stebenden zu dem 
Bebufe zu versichern, damit die Zweeke dér Untersucbung nicht ver- 
eitelt werden. Anderseits aber ist sie eine Bescbrankung des unantast- 
barsten mit dem Menschen geborenen edelsten Gutes: dér persönlichen 
Freiheit, nocb bevor die Scbuld in irgend einer Weise enviesen ist.

Dieser letztere Gesichtspunkt fordert alsó, dass bei dér Untersu­
chungshaft mit grösster Yorsicht und Scrupulositat, dabei aber aucb 
mit besonderer Humanitat vorgegangen werde, damit dér seines V er­
brecbens noch nicht Gestandige oder Uberführte, ja  möglicherweise 
Unscbuldige nicht alleSchrecken, Qualen undStrafen durchkoste, wie 
er sie bei erfolgter Yerurtheilung nicht schlimmer zu überstehen hat.

Sind nun nnsere Institutionen derartige, dass dieses Ziel áuch nur 
angestrebt wird ? Hat sich dér Staat auch nur mit dér Frage befasst, 
dass Untersuchungsgefangene für politische Vergehen: für Vergehen, 
welche oft schon durch die Nachwelt und nicht selten durch die Mit- 
welt als im Interessé dér Menschheit, dér Civilisation und des Fort- 
schrittes errungene Lorbeeren anerkannt und gefeiert werden, auch 
besondere Rücksichten in diesem Stádium verdienen ? dass selbst die 
Besten und Unschuldigsten oft einem Verdachte undden verhangniss- 
vollen Folgen eines solchen ausgesefzt sind? hat er auch von dér Art und



Weise dér Auwendung und Durchfiihrung dieses besonderen Vorrechtes 
Kenntniss? Ausser England welclies durch seiue Habeas corpus Aete 
dér Menschenwürde den scbuldigen Tribut dargebracht, und dem freien
Amerika wissen wir keinen Staat, wo mán sicb mit dieser Frage noch 
ernstlicb beschaftigt und die Unantastbarkeit dér Preiheit durch

richters, dessen Willkühr keine Schranken gesetzt sind, dér angeblich 
Yerdáchtige eingezogen, und ich halié selbst von glaubwiirdigen 
Personen Falle gehört, dass Zeugen, die in einer Bagatellfrage ver- 
nommen werden sollten, detenirt gehalten wurden, wahrend dér Ge~ 
klagte selbst auf freiem Fusse sich betand — dass erst ein goldener 
Schlüssel ihnen die Pforten des ICerkers öffnen konnte! Und dies ge- 
schah nicht etwa in China oder Japau, vielmehr in einem Lande, —  
wo dériéi eben an dér Tagesordnung ist.

In diesem Stádium wird alsó dér in Untersuchungshaft Genom- 
mene, ja selbst polizeilich Detenirte splitternackt entkleidet und un- 
tersucht, dann aber oline weitere Rücksicht in den Kerker oder Á r­
rést geleitet, an Orte, die dér fliichtige Fuss zu betreten schaudert 
wo Jedennann, in erster Reihe aber dér besseren Yerhaltnissen ent- 
rissene, von Angst und Gewissensbissen verzehrte Inquisit von mora- 
lischem und physischem Eckei erfasst wird. Hier gerath er in eine

unbedingt verderben muss. Und dass Letzteres physisch geschehe, 
dafür sorgt in anerkennenswerther Weise die schlechte, auf das Prin- 
cip des Minuendo-Offertes basirte Gefangnisskost und die verpestete,. 
modrige Kerkerluft.

Hier alsó betreten wir das erste, wichtigste Gebiet dér Reform. 
Der Untersuchungsgefangene ist noch kein Yerurtheilter und die Ge- 
sellschaft hat kein Recht, ihn als einen solchen zu behandeln, da die 
Ausnahmsmaassregel seiner Yerhaftung noch keine rechtliche Be- 
gründung hat. Die mindesten Anforderungen, die wir hier stellen 
dürfen, sind: Erstens die Absonderung von anderen Strdflingen, sehors 
deshalb, um die moralische Ansteckung zu verhüten. Dem Unter- 
suchungsgefangenen werdeein entsprecheuder Comfort eingeraumt, dér 
Yerkehr mit seinem Arzte, Yertheidigerunddas Recht dér Beschwerde 
beim Gerichtsprasidenten gestattet, und wenn möglich auch seinen 
Angebörigen Zutritt vergönnt. Dann werde auf sein Gemüth, welches 
in dieser Phase den grössten Selbstqualen und Gehirnaffectionen aus- 
gesetzt ist, wo die grösste Mögliclikeit des Selbstmordes, Irrsinnes,.
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dér tiefsten Melancholie und Gesundheitszerrüttung vorhanden ist,
—  beruhigend eingewirkt.

Mán denke sich doch die furchtbare Aufregnug in dieser neuen 
Umgebung; den tiefen Eckel vor den 2 und 6 füssigen Parasiten 
des Kerkers, die Seelentampfe bis zum Stádium dér Urtheilsfállung 1 
Hiezu bei unseren wunderbaren Institutionen, welebe die Mehrzahl 
dér Yerbrecher aus Gewohnheitsverbreehern und wiederbolt A b- 
gestraften recrutiren, den Hohu und Spott dieser Elemente, wenn dér 
neue Gast Reue fühlen oder in sich kehren will, wenn er mit seinem 
Gewissen zu Rathe geht!

Mán bedenke den Eindruck, welcken die Wabrnehmung dér 
Yerbrecher — Hierarchie auf den noch Unverdorbenen machen muss; 
wenn er sieht, dass gerade die grössten, verstocktesten Yerbrecher sich 
hier dér grössten Ehren erfreuen und den Tón angeben; wie hier nu r 
dér gilt, dér in Schurkenstreichen etwas Tüchtiges geleistet. —

Wir fordern dann für den Unglücklichen gute Nahrung, luftige 
Wohnung, freiere Beivegimg und das Aufgebot alias dessen, was 
sein trauriges Loos thunlichst erleichtern kann, und als das 4 Min­
deste freien Gebrauch dér Lectüre.

Aueh die Zuweisung dér Arbeit in diesem Stádium wird, be- 
sonders dem minder gebildeten Untersuchungsgefangenen eine W ohl- 
that erweisen, wahrend die Entziehung derselben für ihn heute zűr 
doppelten Qual wird, und das Gift, das er hier einsaugt, nur um so 
starker wirken lasst, auf das es dér Gesellschaft selbst dereinst ver- 
hangnissvoll werde.

Hat aber dér Staat ein Recht, seine Biirger zu verschlechtern
— ist dies mit dér Staatsidee vereinbar ? Oder sollten wir den weisen 
Einrichtungen Beifall klatschen, durch welche die Kerkergenossen 
zűr Aushorckung und Ausspionirung dér Untersuchungsgefangenen 
ermuntert werden, und für dies edle Gewerbe obendrein einen Straf- 
nachlass erhalten?

Es ist vielfacli erprobt, dass die Besseren das Alleinsein dieser 
Gesellschaft vorziehen; nur dem Gewohnheitsverbrecher ist die ge- 
meinsame Haft erwünschter —  ist er doch unter „Collégén".

„Ein einziger Tag in dér Gefangnisswelt zugebracht —  sagt 
Cári Roeder — kann einen Menschen für sein ganzes Leben in’s Yer- 
derben stíirzen11.

Als Beleg dessen führt er an „Eine Frau sitzt 8 Tagé im Ge~ 
fangniss, wo es an sehr unheiligen Elementen nicht fehlte. Sie wird 
unschuldig befunden. Beim Yerlassen des Hauses sagt sie „Mán



braucht mir nicht ni elír zu erzahlen, wie es in dér Hölle aussieht®. 
Dieses Schreckbild nahm sie mit sich ; ihr K opf war angefüllt mit 
Wissenschaft dér Sünde, iiír Herz war verwundet; das wusste sie 
í'rülier nicht, dass ein Mensch so tief sinken könne.“

Ich citire noch León Faucher und Charles Lucas. „DieYerderb- 
niss —  sagen sie —  muss vöm ersten Anfang irn Untersuchungs- 
gefanguiss an verhütet werden. Sonst verbreitet sie sich von da aus, 
im Falle dér Yerurtheilung in die anderen Gefangnisse, und im Falle 
dér Freisprechung in die freie Geselischaft".

Das 2-te was wir zu fordern berechtiget sind, ist die Einrecli- 
nung dér Untersuchungshaft in die Strafe. Bis zu seiner Verur- 
theilung ist dér Angeklagte rechtlich als unschuldig zu betrachten; 
jede ihm in diesem Stádium zugefügte Unbill oder Freiheitsent- 
ziehung muss alsó als widerrechtlich erduldet von dér zuerkannten 
Strafe in Abzug gebracht werden.

Als 3-tes und Letztes aber nicht minder Berücksiehtigenswer- 
thes fordern wir schliesslich die Entschadigung dér unschuldig in 
Untersuchungshaft Gezogenen und von dér Anklage Losgesprochenen. 
Habén wir für die Expropriation eines noch so kleinen Stiickchen 
Feldes, welches von dér Eisenbalm durchschnitten wird,. Geld, so 
niüssen wir es auch für diese Zwecke habén.

Yon dem Vorstadium dér Untersuchungshaft übergehen wir 
nunmehr auf das Stádium dér Verurtheilung. Es bedarf wohl keiuer 
weitern Begründung oder Auseinandersetzung, dass ich mich nach 
allém Yorangeschickten für das System dér Einzelhaft erklare; 
ebenso wenig werden Sie von mir eine einzelne Aufzahlung aller 
Yortheile desselben aufs Neue beanspruchen wollen. Doch schulde ich 
Ihnen noch die Erklaruiig, dass ich die consequente Durchführung 
dér Einzelhaft in dér oben ausfíihrlich geschilderten Weise nur bei 
kürzern Freiheitsstrafen, wo dieselben dem heutigen Systeme 
entgegen auf 1/3 und nocli weniger herabgesetzt werden können —  
dagegen aber für laugere Freiheitsstrafen das irische oder Progressiv- 
system betürworte.

Es sei mir gestattet an dér Hand dér vortreffiichen Schriíten 
Holtzendorfs auch dieses System kurz zu erlautern.

Das irische System lasst nach einer Einzelhaft von 9 Monaten 
welche dem Lauterungs-prozesse und dér moralischen Entsühnung des 
Yerbrechers gewidmetist, eine dér Dauer dér Freiheitsstrafe proportio- 
nirte Ztvangsarbeit folgen, welche 5 Classen zahlt, in welche dér
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Strafling successive emporsteigen kann.Diese Classen bieten elén besseren 
Regungen des Straflings, seinem Ehrgeize und dem Wunsche nach Ver- 
besserung seiner Lage vollen Spielraum sich zu entfalten, sie wirken alsó 
als Belohnung aufmunternd, und wecken Gefühle, welche lángé ge- 
schlummert oder vielleicht nie wach gewesen. Jedehöhere Classe kann 
nur bei guter Aufführung errungen werden und bietet in Bezug auf 
Bekandlung, freie Bewegung und erhöhten Arbeitslohn, immer höhere 
Yortheile. Dabei muss dér Strafling jedoch stets auf seiner Hűt sein 
um nicht durch das geringste Yergehen, durch den leisesten Rückfall, 
sofort in die untern Classen zurückversetzt zu werden. Hat er aber allé 
5 Classen zűr Zufriedenheit seiner Oberen bestanden, dann gelangt er 
in die sogenannte Zwischenanstalt, wo er in Gewerben oder land- 
wirtschaftlicheu Verrichtungen derart vervollkommnet wird, dass er bei 
seiner Entlassung einen sicheren Broderwerb habé. Hier geniesst er 
bereits eines grösseren Grades vöm Freiheit, erhöhten Arbeitslohn, legt 
die Straflingskleidung a b ,— all dies jedoch nur solange sein Verhalten 
tadellos ist, da er sonst wieder sofort in die früheren Stadien zurück­
versetzt und aller Yortheile verlustig wird. Bei weiterem zufriedenstel- 
lenden Verhalten tritt die bedingte Begnadigung ein, durch welche ihm 
dér Rest dér Strafzeit nachgesehen wird; doch bleibt er noch immer 
unter poliseilicher Aufsicht und kehrt bei Missbrauch seiner Freiheit 
sofort in die Anstalt zurück.

Dieses System lasst sich einem jedenLande und denEigenthüm- 
lichkeiten desselben anpassen undsoistes kein Wunder, dass esallseitig 
Propaganda macht. Seinem sittlich veredelnten Einflusse werden wir 
allmaklig die Entvölkerung dér Gefangnisse zu danken habén, und die 
dereinstige weisse Fahne an diesen Strafhausern, znm Zeichen dass sie 
keine Missethater bergen, wird die Triumphesflagge dér Humanitat sein. 
— Dér berufenste Apostel dieses Systems ist Mittermayer, dessen Schrif- 
ten nicht wenig zűr Einführung desselben am Continente beigetragen 
habén, und dessen Autoritat vollkommen hinreicht, um die Superiori- 
tat desselben vöm wissenschaftlichen Standpunkte zu vertreten.

Eine natürliche Folge dér Trennungshaft besteht weiter darin 
dass sie die Freiheitsstrafen vereinfacht, den Unterschied zwischen 
Vergehen und Verbrechen, Kerker und Gefángniss aufhebt. Ein gleich 
humanes Maass dér Gerechtigkeit umfasst bei unserem Systeme Jeden, 
dér sich wider die staatliche Ordnung vergaugen und weist dér Kette, 
Knute und Peitsche den Platz neben den Folterwerkzeugen vergange- 
ner Jalirhunderte in den Museen an, bannt den Hunger, die Dunkel-
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haft und die trockene Quillotine in das Reich dér Aminenmárchen, 
wohin sie eigentlich schon langst gehörten. Dér Béri elit dér Senats- 
deputation in Bremen, welche sich mit dieser Frage eingehendbefasste 
charakterisirt die willkürlichen Strafunterschiede zwischen Ver- 
brechen und Vergehen in treffender Weise. „Bei dér Entlassung —  
heisst es darin —  fragt Niemand „was hat er yerbrochen, “ sondern 
mán] hat genug daran „E r habé gesessen, “ um ihm jede Thüre zu 
veisohliessen und ikn jedes Yerbrechens fiir fahig zu haltén. “

Und dies heute mit Recht, denn dér Zustand dér Gefangnisse 
lasst uns keine andere Haltung dér Gesellschaft den entlassenen Straf- 
lingen gegenüber erwarten. Und doch finden wir, dass dér zu schwerem 
Kerker Verurtheilte, dér Mörder aus Uebereilung oder Leidenschaft, ja 
selbst dér Rauber aus Noth viel weniger verderbt und gefáhrlich sei, 
trotzdem seine Strafe Jebenslanglich und mit allerhand Zuthaten ver - 
scharft ist — als dér Gewohnheitsdieb, welcher blos eines „Vergehens" 
halber verurtheilt wird, und sein Handwerk naeh seiner Entlassung 
sofort wieder antritt;

Es sei mir vergönnt an dieser Stelle aus Berners trefflichem 
Werke „die Abschaffung dér Todesstrafe1* die nachfolgenden hierauf 
Bezug habenden Zeilen anzuführen :

„Es hat Jemand ein schweres Verbrechen, vielleicht einen Mord, 
vielleicht gar einen Raubmord begangen ; „dieser Mensch ist sittlich 
todt, die Liebe ist in ihm erstorbén, nie kann aus ihm wieder etwas 
Gutes kom mén. “ So urtheilen Menschen, die das menschliche Herz 
nícht kennen. Sie theilen die Bewohner des Landes in 2 Klassen — 
die Guten und die Verbrecher. Die schweren Verbrecher malen sie 
sich als Teufel aus, wie sich Schiller in seinem 16. Jahre, wo er die 
Nachtseite des menschlichen Herzens noch nicht kannte, seinen Franz 
Moor dachte. Sie wissen nicht, dass es keinen vollstandigen Teufel 
gibt, keinen Verbrecher, aus dessen schwarzem Herzen nicht noch ein 
Lichtstrahl des Guten hervorströmte. Sie denken sich die sittliche 
Entfernung dér Verbrecher von den Niehtverbrechern wie eine un- 
ansfiillbare Kluft. Dér in die verborgenen Tiefen sieht, wird es wissen 
und vielleicht einst an den Tag bringen, dass diejenigen, die im Ker­
ker oder unter dem Henkerbeil bíissen, bei weitem nicht die Schlech- 
testen sind und dass mancher, dér kein Verbrechen begeht, ein grös- 
serer Bösewicht ist, als dér, dér Scharfe des Gesetzes verfallende 
Verbrecher. — W ir wollen den schweren Verbrecher wahrlich nicht 
ins Schöne zeichnen, aber wir glauben eine psychologische Wahrheit 
auszusprechen, wenn wir behaupten, dass dér Zeitpunkt, wo dér Mensch
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soeben eiu schweres Verbrechen, besonders eiu Verbrechen von so 
grausiger und greller Farbung wie den Mond verübt hat, keineswegs 
dér Zeitpunkt ist, wo er dér Besserung arn fernsten steht. Éhe dér 
Mensch sich in seiner ganzen empörenden Nichtswürdigkeit selbst 
erscheint, kanu die Nichtswürdigkeit in ihm still fortwachsen ; stellt 
sich ihm aber in dér Gestalt eines schweren Verbrechens das Bild sei­
ner ganzen Niedrigkeit und Verworfenheit plötzlieh in scharfen Zu­
gén vor die Augen, so kommt mit dér Selbsterkenntniss auch die 
tiefere Besinnung, die Reue, die Umkehr.

Diese undahnliche Fragen, wie die Besserung junger Verbrecher 
durch Unterricht, Absonderung von böser Gesellschaft, —  die in dieseni 
Altér doppelt verführend wirkt, —- vorzugsweise aber durch Anhaltung 
zűr A rbeit; die gemeinsame Haft von Menschen verschiedenen Bil- 
dungsgrades, Lebensstellung, Verderbtheit, von Verbrechern mit 
solchen Individuen, die bloss wie z. B. politische Verbrecher, Duellau- 
ten oder Verurtheilte aus Pressvergehen, gefehlt, ohne nach socialen 
Begriffen ein Vergehen begangen zu habén — all’ diese Fragen raumt 
die von uns angeregte Reform grüudlich aus dem Wege.

Dem Prinzipe dér Besserung huldigt sie durch den Unterricht 
dér Straflinge, denn trotzdem wir den ersten Criminalisten Ungarns 
an dér Spitze unseres Justizwesens habén, ist dieses Féld bei uns noch 
immer recht arg bestellt, da ausser dem düftigen Religionsunterrichte 
dem Straflinge keine weitere Geistesnahrung geboten wird. Lache 
wer da kann. über das Budget, welches für den wisseuschaftlichen 
Bedarf dér Strafhauser 50 fl. ansetzt! Sollen wir da noch Kritik 
üben ? Oder sollen wir erst die prophylactisehe Bedeutung des Un- 
terrichtes des Weiteren entwickeln ? Es gibt wohl kaum Jemanden, 
dér dieselbe noch in Frage stellt.

W ir fordern alsó diesen Unterricht auch bis dahin, wo das 
Zellensystem eingeführt, und dem Lehrer in Folge des eigentbüm- 
lichen Baues dér Zellen dér gleichzeitige Unterricht einer grösseren 
Zahl von Straflingen möglich wird, die allé den Lehrer sehen und 
hören können, ohne einander wahrzunehmen.

Die Nahrung des Stráflings sei gesund, kraftig und ausreichend, 
ohne von falscher Philantropie geleitet, copiös sein zu miissen; uu- 
sere Straflinge bedürfen ihrer umsomehr, als dieselben in unseren Staats- 
Strafanstalten von Morgens 5 ‘/ a Uhr bis Abends 8 Uhr angestrengt 
arbeiten miissen, und durch derartige Kost ihre aufgebrauchten Krafte 
notligedrungen ersetzen miissen. Die Wassersuppe, die blos an Sonn- 
und Feiertagen verabreichte auf einen Zahnstocher gespiesste karge
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Ration Fleisch, das schlecht gebackeue, karglich zugemessene Brod 
und das mit Rindsfette bereitete tagliche Gemüse, —  wie sie gegen- 
wartig dem Straflinge geboten werden, — entsprechen jedoch diesem 
Zwecke in keiner Weise.

Diesen Uebeln muss gesteuert, gewissenhafte Controlle des 
Pachters geübt, die Speisen verkostet, und die verdorbenen zurück- 
gewiesen werden. — In Parenthese bemerkt, hat dér biesige israel. 
Frauenverein in seiner Speiseanstalt ein Musterinstitut gescbaffen, 
welchesfür einen, dér Yerpflegungsquote des Straflings approximativen 
Betrag, —  gute, kráftige und schmackhafte Nabrung bietet. Und um 
wie vieles billiger kann sich dics noch dnrch Consumvereine stellen! 
W ir deuten nur auf die Militármenagen bin.

Das Fach dér Controlle hat aber auch die Beseitigung manches 
heuteeingerissenenUebelstandesim Auge zu behalten, so z. B. dass dér 
Prüfungskommission nicht andere Speisen zűr Yerköstigung vorge- 
legt werden, und dass die Gratisküche dér zűr Controlle berufenen 
Organe durch Yorzüglichkeit nicht das ersetze, was den Speisen des 
Straflings an Qualitát oder Quantitat abgeht. —  Dies sind Geheim- 
nisse, von welchen die Spatzen auf den Dachern erzahlen und ich 
könnte sogar eine vielgekannte Excellenz nennen, die ihren wohlbe- 
setzten Gratistisch aus dér Kiiche des Pachters des k. k. Landesge- 
richtes in Wien bezieht.

Die Straflingslcleidung muss dér Jahreszeit angemessen sein und 
anSonn- und Feiertagen miteinem bessern Kleide vertauscht werden, 
Anhaltend gutes Betragen kann auch hier gradweise Vorrückung in 
Qualitat dér Straflingstracht und schliesslich Ablegung dieser selbst 
herbei führen.

Die Beschaftigung des Straflings besteht heute dórt, wo eine 
solche überhaupt in Anwendung gebracht wird, in Folge des Prin- 
eipes dér möglichsten Ausnützung dér Arbeitskrafte darin, dass er 
dér Arbeitstheilúng halber nicht ein ganzes Gewerbe, sondern blos 
dessen einzelne Griffe erlernt, und hiedurch aus diesem Gewerbe bei Ab- 
büssung seiner Strafe keineu Broderwerb süchenkann. — Es muss alsó 
dies Princip beseitiget werden, und statt dessen jeder Stráfling ein seiner 
Individualitat, und dem Grade seiner Intelligenz angepasstes Gewerbe 
erlernen, das wennmöglich nicht fabriksmassig betrieben zu werden 
braucht, um ihn den Launen und Befürchtungen dér Arbeitsgeber nicht 
zu sehr aussetzen zu miissen. Dabei muss auch auf die andauernde, nicht 
immer mechanische vielmehr abwechselnde Beschaftigung darum ge- 
sehen werden, weil diese ihn zerstreut und ein wirksames Gegenmittel



37

gégén die bősen Gedanken und Einflüsterungen des Miissigganges 
bildet.

Die Beivegung in freier Luft, die regelmassige Lüftung dér Ge- 
fángnisse, die Beseitigung dér kleinen vergitterten Fenster oder besser 
Luft-Löcher, die Trockenlegung dér KerJcenvande, genügende Venti- 
lation, die Beseitigung dér ungesunden Kellerráume —  all’ dies bedarf 
dér Unterstützung und Rechtfertigung nicbt m ehr; die primitivsten 
sanitairen Erfordernisse eines gesuuden Aufenthaltes in Raumen, wo 
zahlreiche Menschen dauernd weilen, müssen ohne erst viele W orte zu 
verlieren, beobachtet und angewendet werden, wollen wir nicht als 
Barbárén gelten. Die fable Farbe dér Straflinge ist für uns ein bestan- 
diger Vorwürf — und hat dér Staat auch das Recht, durch Entziehung 
dér Freiheit seine Straf und Besserungszwecke zu verfolgen, so darf 
er nicht aúch die Gesuudheit des Opfers zerriitten, seiuen Lebensfa- 
den vorzeitig abschneiden.

W ir jfordern aúch, dass die Spazierhöfe augemessen erweitert, 
die Spazierzeit ausgedehnt werde und den Striiflingen von Zeit zu Zeit 
Arbeiten im Freien, wie z. B. Gartenarbeiten zugewiesen werden. —  Die 
Absonderung hat mit all1 diesen Forderungen nichts géméin; sie sind 
nothwendig, unerlasslich, und wenn Eines zu bedauern ist, so ist ea 
dér Umstand, dass wir an die Beseitigung dessen erst schreiten müs­
sen, was wir schon langst als die empörendste Ungerechtigkeit, als den 
Missbrauch dér dem Staate von dér Gesellschaft übertragenen Gewalt 
erkannt habén.

Erhöhte Aufmerksamkeit ist auch den Krankenanstalten dér 
Straflinge zuzuwenden. —  Bei uns bedarf es freilich keiner V or- 
kehrungen, um die etwa hier mögliche moralische Ansteckung hint- 
anzuhalten. Doch habén die Gefangnissvereine auch bei uns ein 
weites Féld, um dem krankeu Straflinge seinen in dieser Lage dop- 
pelt elenden Zustand ertraglicher zu machen, ihm ihre liebevolle 
Pflege und Aufmerksamkeit zuzuwenden und für seinen passenden 
Zeitvertreib zu sorgen. Das Absonderungssystem fordert nebstbei die 
Fernhaltung des Umganges mit den übrigen Straflingen, die sich auf 
dér Krankenabtheilung befinden; die Gründe hiefür setze ich als 
bebannt voraus.

Und allé diese Reformarheiten leeise ich den zu gründenden 
Oefangnissvereinen zu. Sie habén Grosses vor sich und gilt dér Satz 
„Es wachst dér Mensch mitseinem Zwecken,“ so können sie auch Grosses 
werden. Ihnen soll es gelingen, die Agitation in Fluss zu bringen, die 
Gesellschaft auf ihre jahrtausendelangen Versaumnisse aufinerksam
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zu maciién, die zahllosen Bachlein des Humanitatssinnes in den 
einen grossen Strom des Gemeininteresses zu leiten und durch die 
Association all’ jene Wunder zu wirken, die wir bisher vergebens er- 
strebt, die dér Einzelne nie zu Wege bringen kann. Die Gefangniss- 
vereine sollen dem Staate die Besserungszwecke rascb und ohne be- 
deutende Kosten bei Anwendung seiner Strafe durchfübren belfen, 
aber aucb dem Yerbrecber neben dem vergeltenden Arme dér Gesell- 
scbaft die Segnungen dér Humanitat ersehliessen, ihm die Strafgewalt 
des Staates auch von einer neaen Seite zeigen, welche in ibm die 
Menschenwürde achtet und aus diesem Grunde seine trostlose Lage 
zu verbossern sucht, seine intellectuellen, moraliscben und physischen 
Krafte Zwecken nutzbar machen will, welche dér Gesammtheit den 
Érieden, die Ruhe siehern helfen, und den Misséthater zum ruhigen 
friedliebenden Staatsbürger heranziehen sollen.

Mit diesen Aufgaben, und ich habé dérén nicht wenige angeführt, 
ist jedoch das humanitaire Wirken dér Gefangissvereine, ihre Mission, 
welche ihnen einen sociale Bedeutung sichert, noch lángé nicht er- 
schöpít. Sie erstreckt sich noch auf die Anbahnung dér Einführung 
dér Schwurgerichte für Aburtheilung von Criminalvergehen. Zűr 
Unterstützung dieses Begehrens will ich aus Feuerbachs „Betraeh- 
tungen über das Gesehwornengericht“  Nachfolgendes anfiihren: 
„Stellt maii den Geschworuengerichten die Criminalgerichte gegen- 
über, bringt maii die Grundsatze und das Yerfahren beider in Verglei- 
chung, so zeigt sich iiberall ein schneidender Abstand, dér die glan- 
zenden Vorzüge dér Erstern nur um so mehr hervorhebt und uns für die­
selben,als für die allgemeine Sache dér Menschheit, fást zűr Begeisterung 
hinreissen muss. Jene stehenda, als ein herrliches Kuustwerk, einfach 
und gross, von dér Freiheit selbst erfunden, von dér Wahrheit voll- 
endet; diese jenen gegenüber als ein diisteres angstigendes Zwing- 
haus, das in finstern Zeiten die Tirannei für ihre Sklaven gegriindet 
und erst spaterhin ein besserer menschlicher Sinn in einzelnen Thei- 
len zu lichten, und auch für Freie ertraglich bewohnbar zu machen 
versucht hat . . . . .  In dieser Form dér Ausübung erscheint die 
Criminalgewalt mehr als Eigenmacht, denn als Handlung dér Ge- 
rechtigkeit, mehr als W erkzeug, wodurch dér Souverain seine 
eigenen Beleidigungen racht, denn als Versöhnungsmittel dér Be- 
leidigung Aller, als partheiloses Yertheidigungsmittel dér Freiheit 
eints Jeden.“

Ich behalte mir vor, auf dieses solch interessante Thema bei 
einer andern Gelegenheit des Ausführlichern zuriickzukommen.
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lm  Zusammenhange mit den Schwurgerichten steht auch die, 
hier nur beilaufig berührte Abschaffung dér Losprechung ab instan- 
tia, —  eine Freisprechung, die den Betreffenden Zeit seines Lebens die 
irioralischen Beinschellen hinter sich herschleiíen lasst, wo dér Staat 
verurtheilt, ohne den Angeklagten seiner Schuld überführen zu kön- 
nen. Bngland kennt dies System „des Hangens und Bangens in 
sohwebenden Pein“ lángst nicht m ehr; mit Aufhebung dér Urtheils- 
füllung über „Schüldig“ oder „ Nichtschuldig“  durch zopfige Rich- 
ter, mit Einführung dér Schwurgerichte geht auch diese Art dér 
Freisprechung einem wohlverdienten, bleibenden Ruhestande ent- 
gegen. Ist aber Jemand durch das Yerdict dér Geschwornen „N icht- 
schuldig“  gesprochen worden, daun fordern wir auch, dass er für 
dasselbe Vergehen nicht zum 2-ten male vor die Jury geschleppt 
werden dürfe. —

Die Gefangnissvereine erstrecken ihre Thatigkeit überdies auf 
die Familie des Verbrechers wahrend des Zeitraumes seiner Detention, 
und auf den Stráfling selbst von dem Zeitpunkte ab, wo er nach ab- 
gebüsster Strafe in das ihm fremd gewordene Treiben dér grossen 
Welt wieder eintritt, und schliesslich phrophylactisch auf die Verhii- 
tung dér Verbreehen durch rechtzeitige Unterstützung mittélloser 
A.rmen.

Die Familie des Straflings, seine Gattin Kinder und Eltern blei- 
ben in den meisten Fallen ihres Ernahrens beraubt und obendrein in 
Folge unserer verkehrten socialen Anschauungen dem Hohne, Spotte 
und dérVeracbtung ihrer Umgehung ausgesetzt, und miissen —  falls sie 
nicht Hungers sterben wollen, dem Verbreehen oder Laster in die Arme 
getrieben werden. Sich dieser TJnglückliehen anzunehmen, die von dér 
Strafe, welche ihr Mitglied getroffen, in Folge dér geschilderten Lieb- 
kosungen dér Gesellschaft auf das Harteste und Ungerechteste mit 
betroffen werden, ist Gebot dér Humanitat. — Bauen wir Créchen und 
Waisenhauser, so düifen wir unsere Sorge auch diesen Unschuldigen 
zuwenden und bedarf ihre materielle Unterstiitzung in Geld oder 
Arbeitszuwendung keiner besonderu Motivirung. Ein solches Institut 
verdanken wir bereits dér m/.schen Pietat: es ist das B Füreder Sze­
retet ház. Und wie allé Wege nach Rom tükrén, so fükrt uns dieses 
Thema wieder darauf zurück, dass wir auch daran denken müssen 
dieser Familie in ihrem abgestraften Mitgliede nicht ein faules Element 
zuriickzuführeu, welches die Pest dér Verbreehen seiuen Angehörigen 
mittheilen und durch diese in immer weitere Kreise tragen kann.

Die grösste Sorgfallt dér Gesellschaft verdient jedoch dér Ver-
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brecher beim Verlassendes KerTcers, indem Momentewo érdén ersten 
tiefen Athemzug dér Freiheit holt. Auch beim Verstocktesten wird 
dieser Schritt nicht selten von guten Vorsatzen begleitet sein — dies ist 
die Stunde, wo die Zukunft des Betreffendeu, seine Nützlichkeit oder 
Schiidlichkeit für die Gesellschaft, auf dér Schneide eines Messers steht.

Treten wir ihm hier rettend und helfend entgegen, er wird uns 
Dank wissen und dér traurigen Eindrücke des Kerkers voll einen neuen 
Lebenswandel mit Freuden beginnen, —  wir habén ihn dér Gesell­
schaft gewonnen und erhalten. Geschieht dies nicht, dann habeu wir 
uns durch unsereigenes Verschülden einen neuen, mehr denn je furcht- 
barenFeindselbst gross gezogen. Ist dér Scheideweg des Hercules nach 
dem Angeführten in die Mythenwelt einer graúen Yorzeit zurückzu- 
versetzen ?

Krank an Körper und Geist, erschlafft an W ollen und Können, 
und unter dem geistig lahmenden Eindrücke dér strengen Gefáng- 
nisszucht tritt dér Strafling heute seine Freiheit an, und soll nun, 
nachdem er so lángé Zeit des Rechtes jeder freien Entschliessung 
beraubt gewesen, für sich selbst denken und handeln! Die erste 
Fragé, die an ihn unmittelbar herantritt ist die Frage um B rod ; 
was nützen die besten EntschliessúDgen wenn dieses gebricht? 
Und ist es für ihn etwas so Leichtes sich dieses auf ehrlichem 
Wege zu erwerben? Stösst ihn heute nicht Jedermann wie einen 
Aussatzigen zurück, sieht er je nur einen Fűnkén von Mit- 
gefiihl neben dem allseitigen Misstrauen und dér unverholenen Yer- 
achtung, die ihn aüf seiner Wanderűiig von Haus zu Haus begrüssen; 
öffnet sich theilnahmsvoll auch nur eine dér vielen Thüren, an 
denen er anklopft? —  Müde dieser Suche schwankt er endlich nicht 
weiter; gesattigt von Hass und Groll gégén diese Gesellschaft, die es 
sich nicht genügen liess, dass sie die Schaale ihres Zornes bei seiner 
Verurtheilung íiber ihn aúsgeschiittet, dass sie ihn im Kerlcer geistig 

und körperlich verkommen liess, —  die ihn vielmehr auch nach abge- 
büsster Strafe mit neuer Schmach bedeckt: sucht er das lustige 
frohe Vagabundenleben, das Gejohle dér Diebstaverne oder den fri- 
schen griinen Wald wieder auf, um im Vereine mit Jenen, die in dér 
Noth, in seinem Kampfe mit dem Hungertode seine letzte verlass- 
lichste Stütze gewesen, an dér Gesellschaft neue, blutige Yergeltung 
zu üben. -  W ir aber schlagen in scheinheiligem Entsetzen die Hande 
zusammen, predigen — wahrend manche von uns, die sich űm vieles 
besser diinken, blos aus Mangel an Gelegenheit amStraucheln verhin- 
dert wurden — salbungsvoll von dér Verderbtheit und Sündhaftigkeit
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dér Welt, spiegeln uns dabei selbstbewússt in unserer vermeintliehen 
Vortrefflichkeit — bedenlcen aber nicht, dass wir durch unsern Ego 
ismus) unsere Vorurtheile und unsere Hürte ein Wcsen neuerdings 
in die Nacht des Verbreehens gejagt, welehem,wollte es trotzdem dér 
Versuchung wiederstehen, nur die Wahl geblieben ware Hungers zu 
sterben!

Hier heisst es alsó energisch Hand anlegen —  dieser Brand, 
den wir unbesonnen selbst gestiftet, műss durch uns auch gelöscht 
werden. Eiue dér schönsten Aufgaben blüht dem Gefaugnissvereine 
auf diesem Gebiete. Dem Hinterwaldler in Amerika gleich muss er 
vorerst mit dem scliarfen Beile dér Kritik das wirre Gestrüppe dér 
Vorurtheile beseitigen, den Sumpf moralischer Verderbniss bei den 
Stráflingen trocken légén, die Keime dér Sittlichkeit, dér Besserung 
und Arbeitsliebe in denselben ptlanzen, und sie so gebessert dér vor- 
urtheilsfreien Gesellschaft neuerdings zuführen. Gewiss wird bei sol- 
chem Vorgehen, bei solchen Resultaten dér Abscheu und die Voreinge- 
nommenheit wider die Bewohner dér Strafhauser schwinden, die 
Vorurtheile aber sich dem Nebel gleich verliüchtigen. „Sonderbar“ 
— sagt Eerenger — ware es einen Menschen für immer brandmarken 
zu wollen, welcher die ihm auferlegte Busse zu einer aufrichtigen 
Besserung benutzt hat."

Doch auch bis dahin, wo unsere Gefangnisse insgesammt zu 
Besserüngsaustalten umgestaltet werden können, dürfte es deu zu 
organisirenden Gefangnissvereinen durch ihr eigenes Beispiel und 
den weitreiehenden Einfiuss, den sie zweifelsohne erringen werden, 
gelingen, dem Arbeit suchenden Straílinge sofőrt bei seinem Austritte 
aus dér Strafanstalt Beschaftigung zu bieten oder zu verschaffen, — 
sie werden ihm jene Sorgfalt zu wenden, dérén ein schwer krank Ge- 
wesener nach seiner Heilüng noch immer bedürftig ist. Stehen aber 
seiner Beschaftigung, oder seinem Fortkommen in dér Heimath aus 
vielfachen Gründen Hindernisse im Wege, dann wird ihm dér Gefang- 
nissverein Gelegenheit bieten, jeuseits des Oceans oder anderwarts in 
dér Fremde unerkannt ein neues arbeitsames Leben zü beginnen, und 
dórt nicht alléin von únsern Wünschen geleitet, sondern auch von 
unserem unablassigen Spaherauge unsichtbar verfolgt und überwacht, 
seine sittliche Neugeburt zu bethatigen.

Die prophylactische Verhütung dér Yerbrechen hangt mit dem 
Unterrichte, dem Arm en— und Bettelwesen, überhaupt mit den Agen- 
den einer nicht vexatorischen, sondern ihre Aufgabe mit Weíhe und 
wiirdevollem Ernste erfassendeu Staatspolizei znsammen. Diesehier

**



ausführlicher zu erörtern, gebricht es mir an Z eit; doch will icb 
Allén, die síeli für dieses Féld interressiren, Strassmanns kleine Bro- 
chure über „Geschichte, Verfassung und Wirksamkeit des Vereins 
gégén Yerarmungund Betteleiin Berlin," auf’s Besteempfohlen babén; 
sie beleuchtet einzelne Parthien dieses weiten Feldes mit trefflichen 
Schlaglicbtern.

IV.
Die Vortheile dér Gefanguissvereiue verbundeu mit dér Noth- 

wendigkeit dér Gefángnissreform in unserem Vaterlande werden sich 
Ihnen nach meinen vorangegangenen Ausführungen von selbst auf- 
gedrangt liaben. Diese Vortheile kommen dem Staate und dér Gesell- 
schaft in erster Reihe zu Gute — beide miissen alsó auch das lebhaf- 
teste Interessé an ihrer Verwirklichung nehmen.

Vöm Staate verlangen wir, dass er den zu creirenden Reform-und 
Gefangnissvereinen nicht alléin kein Hinderniss in den W eg lege, viel- 
mehr ihr Wirken nach jeder Riehtung unterstütze. W ir fordern, dass 
er den Vereinen sofort die nöthige Einflussnahme auf die TJeber- 
wachung dér Straflinge und Strafhauseinrichtungen, auf den Verkehr 
mit den Erstern einraume, und allén Reformén, welche keinen erheb- 
lichen Kostenaufwand seitens des Staates in Anspruch nehmen sofort 
Eingang verschaffe. Jene Verbesserungen aber, die bedeutende Kosten 
erheischen, möge er successive durchführen. Ebenso verlangen wir, 
dass er jene Summen, welche jahrlich für die intellectuellen Zwecke dér 
Straflinge, für die Verbesserung ihrer traurigen Lage vöm Reichstage 
votirt werden, dér Verfiigung oder mindestens dér Coutrolle des Verei- 
nes iiberweise; dasselbe geschehe mit den etwaigen die,sem Zwecke 
gewidmeten Stiftungen und Legaten, über welche die Regierung 
schon verfügt, oder in Zukunft verfügen sollte.

Von dér Geséllschaft erwarten wir, dass siediesen Vereinen und 
dem Streben derselben das lebhafteste Interessé entgegen bringe, wel- 
ches sich nicht alléin in etwaigen Spenden bekunden darf, sondern 
durch zahlreichenBeitrittdemVereine die moralischen und materiellen 
Mittel zum wirksamen Eingreifen bieten soll. Ich habé hier auch 
die mannigfachen Wohlthatigkeitsvereine im Auge, dérén wir nahezu 
in jedem grössern Orte unseres Vaterlandes mehrere zahlen, und wel­
che die Gelegenheit mit Freuden ergreifen müssen, ihre Wirksam­
keit auf diese hamanitaire Iustitution auszudehneu, dérén Mangel 
den besten Gradmessen des Kulturbedürfnisses einer Nation bildet
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Was schliesslich die Art und Weise dér Ausfíihrung meines 
Vorsehlages betrifft, so kanu die M.'.rei denselben nur durch die Bil- 
dung profaner Yereine, iii welchen sie sicbdie leitende Rolle und den 
maassgebenden Einfluss vorweg sickert, erreicbt werden. Denn ein 
gedeihlicbes Wirken dieser Yereine halté ich nur so für möglich, 
wenn sie vöm m.'.rischen Geiste beseelt ausschliesslich unserem Wil- 
len Ausdruck verleihen, ünser Streben und Können wiederspiegeln. 
Dann bilden sie aber auch die besten Praeparandien dér M.'.rei.

Details über die Organisation des Vereines, über Art und 
Weise des Beitrittes, seine statutarische Verfassung, und ebenso über 
die intacte Wahrung des Einflusses dér M.'.rei in derselben, werden 
Sie diesmal von mir nicht erwarten. Die Zeit, welche ich für meinen 
Vortrag in Auspruch nahm, ist zu karg zugemessen, das Maass der­
selben und Ihrer freundlichen Nachsicht zu sehr überschritten, als 
dass ich es wagen sollte, schon heute mit formulirten Vorschlagen 
vor Sie zu treten.

Es giuge dies aber auch über elás Ziel meines heutigen Vor- 
trages hinaus; ich bezweckte für diesmal blos Ihnen die Prinzipien 
meines Vorsehlages zu entwickeln und über dieselben eine Discussion 
zu veranlassen, —  die Details aber einer aus Ihrem Schoosse zu ent- 
sendenden, und falls mein Antrag von den Schwesterlogen ünter- 
stützt wird durch Mitglieder und Abgeordnete dieser | || | zu erstar- 
kenden Commission zu iiberweisen, dérén Elaborat in jeder derselben 
apart durchberathen werden könnte.

Sollte, was ich glühend und aus voller Seele wünsche, meine Idee 
Gemeiugut dér M.'.rei in Ungarn werden, dann ist mir dér schönste 
maurerische Lohn gewortlen, ein Lohn, den die M.'.rei kiihn für sich 
in Auspruch nehmen darf, wenn sie an die Verwirklichung dér Idee, 
an die Verkörperung. des Wortes mit Eifer und Ueberzeugüng ge- 
schritten.

Sie aber gél.-. Br.-. bitté ich meinen Vorschlag mit dem ihm 
gebührenden Ernste zu behandeln, ihn genau zu prüfen und zu be- 
kampfen falls er undurchführbar und dér M.'.rei nicht förderlichj ist, 
andernfalls aber ihm jene Hingebung und Opferwilligkeit zuzuwenden, 
welche Sie in m.'.rischen Fragen jederzeit bekundet, welche schon in sich 
die Bürgschaft des Erfolges tragt.

Schwere ernste Zeiten hat die M.'.rei an sicb vorüberziehen 
gesehen — Zeiten in welchen sie von dér Verfolgűngssucht, 
Umduldsamkeit und harten Vorurtheilen selbst schwer zu leiden 
hatte; — sie weiss es am Besten, wie Noth es thut, dies Un-



kraut aus dér menschlichen Gesellschaft auszujateu uud den milden 
Sinn auch jenen Kreisen znzuwenden, welclie heute noch unter den 
traurigen Institutionen dér Barbáréi entscliwundener Zeiten schmachten 
und durch iht, wenngleich verschuldetes Ungliick allén Anspruch auf 
díe Wohlthaten dér Hnmauitát habén. War dér Mensch bisher dér 
grösste Feiüd seines Mitmenschen — wohlan so bethatige die M.'.rei 
ihre zivilisatorische Mission und reiche dem unglücklichen Brúder im 
heiligen Namen dér Menschlichkeit die Haud, an dér er sich empor- 
richten kaun, wenn er in die düstere Nacht des Verbrechens gesuu- 
ken; sie zeige ihm durch ihr Beispiel, dass nicht Hass und Verfolgung, 
scmdern Liebe die grosse Zauberformel dér Zukunft und jener Zeit 
sei, wo dieLehren dér M.'.rei die Stelle des Katechismus yertreten wer- 
dén. —  Dér B.'. A.'. W .'. aber gebe uns Allén die Kraft, unsere Ideale 
auch verwirklicht zu sehen, den Frieden, dér jetzt eben durch be- 
geisterte Maurer in den völkerrechtlichen Verkehr getragen wird, auch 
in die verschiedenen Schichten dér Gesellschaft verpflanzen zu können, 
— die Mensch heit sich selbst wiederzugeben.

Ich danke Ihnen wiederholt für die freundliche Aufmerksamkeit 
und Nachsicht, welche Sie meinem bescheidenen Yortragebis zuEnde 
geschenkt Uűd lege rneiuen Autrag in Ilire br.'. Hande.

1359, Dinek nini Papier von .T. Wilckons.



GEBRÜDER ROSENBERG
BucMiandiung und Intiquariat für in- und ausliind- Literatur

BUDAPEST, UaiversM sgasse 2, in Palais dér Pester-Sparcassa,
empfehlen ilir reichassortirtes Láger

gediegener Werke aus allén Fachern dér Literaturin allén Sprachen.

Sümmtlicheu Zweigen dér Literatur, namentlich aber dér
P o p u liire ii W issenscliafteu

wird grosse Sorgfalt zugewendet und fortwiihrend ein g r o s s e s  und ge- 
wahl t e  s Láger aus denselben unterhalten.

Die hervorragenderen a l t e r a n  Werke, sowie s i mmt l i c l i e  neuen 
Er s c h e i n u n g e n  sind ani Láger stets vertreten. Nichtvorráthiges wird in 
k ü r z e s t e r  Ze i t  besorgt und ohne j e de  Pr e i s e r l i ö hu n g  geliefert.

Auf sammtliehe Zeitscliriften und Lieferungswcrke werden Pranu- 
morationen angenommen und prompt erledigt. Ebenso werden aucb fehlende 
Hei'te oder Biinde eiues Werkes ergiuizt.

Auí'triige aus dér Provinz werden rasch und pünktlicb ausgeführt.
Cataloge werden gratls und franco verabfolgt.

rsSST* A llé  von  welcher Buchhandlung im m er in  den Blcittern an ge-  
zeigte Werlce, sind  auch durch u n s zu  denselben B edingungen  zu  beziehen.

Zűr Einriclitung uud C'omplettirung von Bibliotlieken haltén wir 
unscr grosses und gewiihltes

A n t i q u a r i a t s l a g e r
bestens empfohlen. Bei den billigsten P reisen  sicbern wir reelle A u sfü h ru n g  
geneigter Auftriige zu.

Für unser Antiqnariat kaufen wir stets einzelue Werke sowie ganze 
Bibliotlieken zu angemessenen Preisen, oder liefern andere Werke in Umtausch.

§ « r  Schul- und Lehrbüeher sömmtlicher in Budapest befiudlichen 
G ym nasien  und Bealschulen  sowie dér U niversitdt, ferner Jugendschriften 
in mannigfachster Auswahl, die in keine Verzeiehuisse aufgenomuien werden, 
sind antiquariscb stets vorrathig und werden zu sehr ermássigten Preisen 
abgegeben. ,

lm Verlage von G-ebrüder Hosenberg
Buohbandlung in Pest, sind ersehienen :

L á l i m u n g '  u n d  K r a m p f ,
eine pathologiscli-pbysiologiscbe Stúdió von Cári Hertzka.

JPreis in  e legnn tester A u s s ta tt iin g  fl. 1.20.
Die Urgesehiclite dér Erde und des Menschen.

Eia Cyclus von Vorlesungen. — 1. V o r l e s n n g :  Ueber die Darwin’sclie 
Theorie von dér Verwandlung dór Arten durch natürliche Zuebtwahl.

JPre is  i n  elegantfíster A u ss tu ttu n g  5 0  Jer.
pie europatfd?e ^nprns unb t̂ranj peáíl

___  P r r is  ^
Etűdes sur la langue magyar. Grammeire hongrois,

pár l’Abbé leon Fa úrin. — Preis iu elegantester Ausstattung fl. 1.60.



Freimaurer Literatur.
Vorriithig bei

Gebrüder Rosenberg Buchandlnng in Budapest,
Universitiitsgasse Nr. 2.

A d b u c s t at !  Die l’reimaurerei in zeim Fragen und Antworten. 4 Aufl. 
8. St. Gallon 1870. 54 kr.

Ba u s t e i ne  znm Tompéi des Menschentbnms. Die J o b a n n i s m a u r e r e i  in 
Logenreden dargestellt von Friedrich Auwald. 2. Anfl. 8. Leipz. 1860.1 fl. 80 kr.

B e s e t z n y  Emil, Spbinz. Ffeimaurerisebes '1 asehtnbucb. 2 fl.
C r amer  B., Die dentscbe Bational-Loge. 8. Leipzig 1871. 72 kr.
Da l é n ,  Dr. Cári van, Jakrbuch íür Freimaurer auf das Jahr 1873. Géb.

(Notizkalender nnd íreim.-. Adressbucb.) 1 fl. 20 kr.
F a 1 1 o u Fried Alb., die Mysterien dér Freimaurerei sowie ilir einzig wahrer 

Grund und Ursprung. Mit 3 Abbildungeii. 2. Aufl. 8. Leipz. 1859. 3 fl. 60 kr.
F i a t  l ux !  Vertbeitigupg dér wahrtn Freimaurerei gégén innere und iiussere 

Feinde nebst Gedanken zűr Reform des Bundes 8. Leipz. 1866. 1 fl. 20 kr.
F i n d e 1 J. G., Gescbichte dér Freimaurerei von dér Zeit ibres Entstehens bis 

auf die Gegenwart. 3. Aufl. 8. Leipz 1870 5 fl. 40 kr.
F r e i m a u r e r e i  (Die), im Orient von Lannover. Erinnerungsbliithe an die 

Feste vöm 14. und 15. Januar 1857. gr. 8. Leipzig 1859. 1 fl. 80 kr.
F r e i maurer t bum,  des in seinen 7 Graden. 3 fl. 60 kr.
H o l l ó s  László, a Szabadkőművesség története, különös tekintettel a magyar 

szabadkőművesség fejlődésére. 1 frt.
J a h r b u c h  tűr Freimaurer 1874, von C. van Dablen Taschen-Formát. Leipzig 

1874, 1 fl. 20 kr.
L a t  omia,  íreimaureriscbe Vierteljabrssehrift, Jahrgang 1868—70, ein Jabrg.

5 fl. 40 kr.
Le n n i ng ,  Allgemeines Handbucb dér Freimaurerei, als 2. umgearb. Auflage 

von Lenning’s Encyclopüdie dér Freimaurerei. 3 Bande 8. Leip. 1863. 18 fl.
L e w i s, Dr. Ludw., Leschicbte dér Freimaurerei in Oesterreich und Ungarn. 

2. Aufl. 8. Leipz. 1872. 2 fl. 40 kr.
L ö w e  F,, Den Biüdein. Freimaureriscbe Diehtungen. 8. Leipz. 1871. 1 fl. 8 kr.
Ma r b a c h  0,  Arbeiten am roben Steine. 8. Leipz. 3. fl. 60 kr.

— Agenda J. Dritte vermehite Aufl. Manuscript nur far Briider
Freimaurer 3 fl.

— Agenda B. Manuscript nur tűr Freimaurer-Gesellen und Meister.
1 fl. 20 kr.

— Agenda MB. Manusc. nur íür Freimaurer-Meister 1 fi. 50 kr.
— Katecbismusreden J. Manuscript tűr Freimaurer. Dritte ver-

bésserte und vervollstiindigte Ausgabe 3 fl. 60 kr.
Sár séta,  Dtr vollkommene Baumeister. 8. Aufl. Leipz. gebd. Leipz. 1866. 3 fl.
S e y d e 1, Dr. lt., Die Religion und die Religionen. Vortr. 8. Leipz. 1872, 1 fl. 80 k r.
S c b l e t t e r ,  Hermann, Maurerisohe Lebensanschauungen. Logenvortrage. Ma­

nuscript tűr Freimaurer 90 kr.
S c b a u b e r g ,  vergleicb. Handb. dér Symbolik dér Freimaurerei 3 Bde 14 fl.
S i g n a t s t e r n ,  oder die entbülten 7 Grade Geheimn. dér mystischen Frei­

maurerei. 2 fl. 88 kr.
T r e n t o w s k y, F. B. von, die Freimaurerei in ihrem Wesen und Unwesen

4 fl. 20 kr.
A u sser  den M er angeführten  W erk en  fiihren  w ir ein  grosses u nd  ge- 

wahltes L á g er  von  freim aurerischer L itera tu r , das w ir den B r r n : .  angelegent- 
lichst em pfehlen. Jíbenso besorgen w ir  a l t é r  e  HJm aur.'.ische W írk e u nd  Ur- 
kunden  zu  den billigsten P reisen , aucli übernehm en w ir  P ran u m era tion en  au f 
sam m thehe m aur.- ische Zeitsehriften . Gebrüder Rosenberg.

Druek und Papitr T ó n  J. ’Wilckens.
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